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Auf Grund von Art. 71 Abs. 7 Satz 6 und Art. 106
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes
(BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS
2210–1–1–WFK), zuletzt geändert am 24. Juli 2007
(GVBl  S. 532), erlässt das Bayerische Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Ein-
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium
der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1

Die Verordnung über Darlehen zur Studienbeitrags-
finanzierung (StuBeiDaV) vom 18. September 2006
(GVBl S. 754, BayRS 2210–1–1–8–WFK) wird wie folgt
geändert:  

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Die Studienbeitragsdarlehen dienen der Fi-
nanzierung der Studienbeiträge durch Studierende
an bayerischen staatlichen Hochschulen sowie an
nichtstaatlichen Hochschulen in kommunaler Trä-
gerschaft oder in der Trägerschaft einer kirchlichen
juristischen Person des öffentlichen Rechts, für die
das  Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst die Beteiligung am Sicherungsfonds
gemäß Art. 80 Abs. 2 BayHSchG zugelassen hat.
2Satz 1 gilt entsprechend für die Hochschule für
Politik München.“ 

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Satzbezeichnung „1“ entfällt. 

b) Nr. 1 erhält folgende Fassung:  

„1. Deutsche im Sinn des Grundgesetzes sowie
ihre Angehörigen im Sinn von § 3 Abs. 2 des
Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit
von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU)
vom 30. Juli 2004 (BGBl I S. 1950, 1986), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom
19. August 2007 (BGBl I S. 1970),“ 

c) In Nr. 3 werden die Worte „von Deutschen oder“
gestrichen und die Worte „geändert durch Art. 25
des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl I S. 1818)“
durch die Worte „zuletzt geändert durch Art. 2
des Gesetzes vom 19. August 2007 (BGBl I S. 1970)“
ersetzt.  

d) In Nr. 4 wir das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt. 

e) In Nr. 5 wird der Schlusspunkt durch ein Komma
ersetzt. 

f) Es wird folgende Nr. 6 angefügt: 

„6. andere Ausländer oder Staatenlose, deren
Berechtigung zum Bezug von Leistungen
nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) hinsichtlich der persönlichen
Voraussetzungen in Bezug auf die Staatsan-
gehörigkeit von der für die Ausführung des
BAföG zuständigen Stelle dem Grund nach
festgestellt worden ist.“ 

3. § 10 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Auf Antrag des Darlehensnehmers oder der Dar-
lehensnehmerin wird die Darlehensschuld erlassen,
soweit die Rückzahlungsverpflichtung  nach § 17
Abs. 2 BAföG und die Rückzahlungsverpflichtung
aus dem Studienbeitragsdarlehen einschließlich
aufgelaufener Zinsen zusammen die Höchstgrenze
nach § 17 Abs. 2 BAföG zuzüglich 5000 € überstei-
gen; bei der Bestimmung der Rückzahlungsver-
pflichtung nach § 17 Abs. 2 BAföG bleiben Erlasse,
die nach § 18 oder § 18b BAföG gewährt werden,
außer Betracht.“

4. In § 12 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „10 v.H.“
durch die Worte „abweichend von Art. 71 Abs. 7 
Satz 4 BayHSchG 3 v.H.“ ersetzt. 

5. In § 13 Abs. 2 Sätze 1 und 3 werden die Worte „Art.
71 Abs. 7 Sätze 4 und 5 BayHSchG“ jeweils durch
die Worte „§ 12 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit 
Art. 71 Abs. 7 Sätze 4 und 5 BayHSchG“ ersetzt. 

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2007 in Kraft.

München, den 27. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Thomas  G o p p e l ,  Staatsminister

2210–1–1–8–WFK

Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über Darlehen zur
Studienbeitragsfinanzierung

Vom 27. Oktober 2007
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Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS
2230–1–1–UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 2007 (GVBl S. 533), erlässt das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende
Verordnung: 

§ 1

Die Verordnung über die Errichtung staatlicher Be-
rufsfachschulen (Berufsfachschul-Errichtungsverord-
nung – BFSErrichtV) vom 7. September 2004 (GVBl 
S. 380, BayRS 2236–4–2–1–UK), geändert durch Ver-
ordnung vom 4. Oktober 2006 (GVBl S. 806), wird wie
folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „- unbeschadet
der Verordnung über die Errichtung staatlicher
Berufsfachschulen im Jahr 2003 vom 24. Oktober
2003 (GVBl S. 830, BayRS 2236–4–3–28–UK) -"
gestrichen.

2. In § 4 Abs. 1 Satz 2 vierter Spiegelstrich wird die
Zahl „2007“ durch die Zahl „2008“ ersetzt. 

3. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1.17 werden in Spalte 3 die Worte
„Berufsfachschule nach Nr. 1.18“ durch die
Worte „Berufsfachschulen nach Nrn. 1.18 und
1.20“ ersetzt.

b) In Nr. 1.18 werden in Spalte 3 die Worte
„Berufsfachschule nach Nr. 1.17“ durch die
Worte „Berufsfachschulen nach Nrn. 1.17 und
1.20“ ersetzt.

c) Es wird folgende Nr. 1.20 eingefügt: 

„1.20 Staatliche Berufs- Staatliche Berufs-
fachschule für So- schule III Traun-
zialpflege Traunstein stein,

Staatliche Berufs-
fachschulen nach
Nrn. 1.17 und 1.18“.

d) In Nr. 4.16 werden in Spalte 2 das Wort
„Porzellan“ durch das Wort „Produktdesign“
und in Spalte 3 die Worte „Berufsbildungs-
zentrum für Porzellan“ durch die Worte „Beruf-
liches Schulzentrum für Produktdesign und
Prüftechnik“ ersetzt.

e) Es wird folgende Nr. 4.17 eingefügt:

„4.17 Staatliche Berufs- Staatliche Berufs-
fachschule für schule Lichten-
technische Assis- fels“.
tenten für Informa-
tik Lichtenfels

4. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2.1 werden in Spalte 2 die Worte „infor-
mations- und telekommunikationstechnische
Berufe“ durch die Worte „technische Assistenten
für Informatik“ ersetzt.

b) Es wird folgende Nr. 3.4 eingefügt:

„3.4 Staatliche Berufs- Staatliche Berufs-
fachschule für kauf- schule Amberg“.
männische Assis-
tenten Amberg

c) In Nr. 4.2 wird in Spalte 2 das Wort „Kinder-
pflege“ durch das Wort „Sozialpflege“ ersetzt.

d) Nrn. 4.4 und 4.5 werden gestrichen. 

e) In Nr. 7.1 wird die Zahl „I“ gestrichen.

f) In Nr. 7.2 werden in Spalte 2 die Worte „informa-
tions- und telekommunikationstechnische Be-
rufe“ durch die Worte „technische Assistenten
für Informatik“ ersetzt.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2007 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2007 tritt die Verordnung
über die Errichtung staatlicher Berufsfachschulen im
Jahr 2003 vom 24. Oktober 2003 (GVBl S. 830, BayRS
2236–4–3–28–UK), geändert durch Verordnung vom
30. Dezember 2005 (GVBl 2006 S. 50), außer Kraft.

München, den 31. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister

2236–4–2–1–UK

Zweite Verordnung
zur Änderung der

Berufsfachschul-Errichtungsverordnung

Vom 31. Oktober 2007
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Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS
2230–1–1–UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 2007 (GVBl S. 533), erlässt das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende
Verordnung:

§ 1

Die Anlage der Verordnung über die Errichtung
staatlicher Fachschulen (Fachschulerrichtungsver-
ordnung – FSErrichtV) vom 17. Dezember 2004 (GVBl
2005 S. 7, BayRS 2236–6–2–UK) wird wie folgt geän-
dert:

1. In Nr. 4.7 werden in Spalte 2 die Worte „Porzellan
und industrielle Formengestaltung“ durch das Wort
„Produktdesign“ und in Spalte 3 die Worte
„Staatliches Berufsbildungszentrum für Porzellan“
durch die Worte „Staatliches Berufliches Schulzen-
trum für Produktdesign und Prüftechnik“ ersetzt.

2. In Nr. 4.8 werden in Spalte 2 das Wort „Keramik-
technik“ durch die Worte „Werkstoff- und Prüftech-
nik“ und in Spalte 3 die Worte „Staatliches Berufs-
bildungszentrum für Porzellan“ durch die Worte
„Staatliches Berufliches Schulzentrum für Pro-
duktdesign und Prüftechnik“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August
2007 in Kraft.

München, den 31. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister

2236–6–2–UK

Verordnung
zur Änderung der

Fachschulerrichtungsverordnung

Vom 31. Oktober 2007
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Auf Grund des Art. 44 Abs. 4 des Bayerischen Ge-
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS
2230–1–1–UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 2007 (GVBl S. 533), erlässt das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende
Verordnung: 

§ 1

Die Verordnung über die Zulassung zu der Ausbil-
dungsrichtung Sozialwesen an öffentlichen Fachober-
schulen in Bayern (ZulSozFOSV) vom 12. Mai 1997
(GVBl S. 118, BayRS 2236–7–1–2–UK), geändert durch
§ 102 der Verordnung vom 10. März 1998 (GVBl S. 157),
wird aufgehoben. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2007 in
Kraft.

München, den 31. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister

2236–7–1–2–UK

Verordnung
zur Aufhebung der

Verordnung über die Zulassung
zu der Ausbildungsrichtung Sozialwesen

an öffentlichen Fachoberschulen in Bayern

Vom 31. Oktober 2007
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Auf Grund des Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4 und 6 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588,
BayRS 2132–1–I) und Art. 38 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und
Abs. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung – Landesstraf- und Verordnungs-
gesetz – LStVG – (BayRS 2011–2–I), zuletzt geändert
durch § 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2004 (GVBl
S. 540), erlässt das Bayerische Staatsministerium des
Innern folgende Verordnung:

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Begriffe

Teil 2

Allgemeine Bauvorschriften

Abschnitt 1

Höhenlage

§ 3 Versammlungsräume in Kellergeschossen

Abschnitt 2

Bauteile und Baustoffe

§ 4 Wände, Decken, Dächer

§ 5 Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen, Bodenbeläge und Sitze

Abschnitt 3

Rettungswege

§ 6 Führung der Rettungswege

§ 7 Bemessung der Rettungswege

§ 8 Treppen

§ 9 Türen und Tore

Abschnitt 4

Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher

§ 10 Bestuhlung, Gänge und Stufengänge

1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und techni-
schen Vorschriften (ABl EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl EG Nr. L 217 S. 18) sind
beachtet worden.

§ 11 Abschrankungen und Schutzvorrichtungen

§ 12 Toilettenräume

§ 13 Stellplätze für Menschen mit Behinderung

Abschnitt 5

Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume

§ 14 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und 
Blitzschutzanlagen

§ 15 Sicherheitsbeleuchtung

§ 16 Rauchableitung

§ 17 Heizungs- und Lüftungsanlagen

§ 18 Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- und Regie-
anlagen

§ 19 Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen

§ 20 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und
Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufzüge

§ 21 Werkstätten, Magazine und Lagerräume

Teil 3

Besondere Bauvorschriften

Abschnitt 1

Großbühnen

§ 22 Bühnenhaus

§ 23 Schutzvorhang

§ 24 Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen

§ 25 Platz für die Brandsicherheitswache

Abschnitt 2

Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen

§ 26 Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts-
und Rettungsdienst

§ 27 Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als
10000 Besucherplätzen

§ 28 Wellenbrecher

§ 29 Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen

§ 30 Einfriedungen und Eingänge von Stadionanlagen

Teil 4

Betriebsvorschriften

Abschnitt 1

Rettungswege, Besucherplätze

§ 31 Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr

§ 32 Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

2132–1–5–I

Verordnung
über den Bau und Betrieb
von Versammlungsstätten

(Versammlungsstättenverordnung – VStättV)1)

Vom 2. November 2007



Abschnitt 2

Brandverhütung

§ 33 Vorhänge, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückun-
gen

§ 34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückun-
gen und brennbarem Material

§ 35 Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen
Gegenständen

Abschnitt 3

Betrieb technischer Einrichtungen

§ 36 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen

§ 37 Laseranlagen

Abschnitt 4

Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften

§ 38 Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 

§ 39 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik

§ 40 Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstal-
tungstechnik, technische Probe

§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst

§ 42 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne

§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst
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Zusätzliche Bauvorlagen

§ 44 Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan

§ 45 Gastspielprüfbuch
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Bestehende Versammlungsstätten

§ 46 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungs-
stätten

§ 47 Vorübergehende Verwendung von Räumen

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 48 Ordnungswidrigkeiten

§ 49 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für
den Bau und Betrieb von

1. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen,
die einzeln mehr als 200 Besucher fassen; sie gelten
auch für Versammlungsstätten mit mehreren Ver-

sammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Be-
sucher fassen, wenn diese Versammlungsräume
gemeinsame Rettungswege haben;

2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflä-
chen, deren Besucherbereich mehr als 1000 Besu-
cher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen
Anlagen besteht;

3. Sportstadien, die mehr als 5000 Besucher fassen.

(2) 1Die Anzahl der Besucher ist wie folgt zu be-
messen:

1. für Sitzplätze an Tischen:

ein Besucher je m2 Grundfläche des Versamm-
lungsraums,

2. für Sitzplätze in Reihen und für Stehplätze:

zwei Besucher je m2 Grundfläche des Versamm-
lungsraums,

3. für Stehplätze auf Stufenreihen: 

zwei Besucher je laufendem Meter Stufenreihe,

4. bei Ausstellungsräumen: 

ein Besucher je m2 Grundfläche des Versamm-
lungsraums.

2Für Besucher nicht zugängliche Flächen werden in
die Berechnung nicht einbezogen. 3Für Versamm-
lungsstätten im Freien und für Sportstadien gelten
Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und Satz 2 entsprechend. 

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht
für 

1. Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind,

2. Unterrichtsräume in allgemein- und berufsbilden-
den Schulen,

3. Ausstellungsräume in Museen,

4. Fliegende Bauten.

(4) 1Soweit in dieser Verordnung nichts Abwei-
chendes geregelt ist, sind auf tragende und ausstei-
fende sowie auf raumabschließende Bauteile die An-
forderungen der Bayerischen Bauordnung an diese
Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 anzuwen-
den. 2Die Erleichterungen der Art. 28 Abs. 3 Satz 2,
Art. 29 Abs. 4 Nrn. 1 und 2, Art. 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2,
Art. 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Art. 38 Abs. 1 Nrn. 1 und 3
sowie des Art. 39 Abs. 5 Nrn. 1 und 3 BayBO sind
nicht anzuwenden.

(5) Bauprodukte, Bauarten und Prüfverfahren, die
den in Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union, der Türkei oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum genannten technischen Anforderungen
entsprechen, dürfen verwendet werden, wenn das ge-
forderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Ge-
sundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen
dauerhaft erreicht und die Verwendbarkeit nachge-
wiesen wird.
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§ 2

Begriffe

(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen,
insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, geselli-
ger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher
oder unterhaltender Art, bestimmt sind sowie
Schank- und Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind Ge-
bäude mit nur einem Geschoss ohne Ränge oder Em-
poren, dessen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m
unter der Geländeoberfläche liegt; dabei bleiben Ge-
schosse außer Betracht, die ausschließlich der Unter-
bringung technischer Anlagen und Einrichtungen
dienen.

(3) 1Versammlungsräume sind Räume für Veran-
staltungen oder für den Verzehr von Speisen und Ge-
tränken. 2Hierzu gehören auch Aulen und Foyers,
Vortragssäle, Hörsäle sowie Studios.

(4) Szenenflächen sind Flächen für künstlerische
und andere Darbietungen; für Darbietungen bestimmte
Flächen unter 20 m2 gelten nicht als Szenenflächen.

(5) In Versammlungsstätten mit einem Bühnenhaus
ist

1. das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der die Ver-
sammlungsräume und die mit ihnen in baulichem
Zusammenhang stehenden Räume umfasst,

2. das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die Bühnen
und die mit ihnen in baulichen Zusammenhang
stehenden Räume umfasst,

3. die Bühnenöffnung die Öffnung in der Trennwand
zwischen der Hauptbühne und dem Versamm-
lungsraum,

4. die Bühne der hinter der Bühnenöffnung liegende
Raum mit Szenenflächen; zur Bühne zählen die
Hauptbühne sowie die Hinter- und Seitenbühnen
einschließlich der jeweils zugehörigen Ober- und
Unterbühnen,

5. eine Großbühne eine Bühne

a) mit einer Szenenfläche hinter der Bühnenöff-
nung von mehr als 200 m2,

b) mit einer Oberbühne mit einer lichten Höhe von
mehr als 2,5 m über der Bühnenöffnung oder

c) mit einer Unterbühne, 

6. die Unterbühne der begehbare Teil des Bühnen-
raums unter dem Bühnenboden, der zur Unter-
bringung einer Untermaschinerie geeignet ist,

7. die Oberbühne der Teil des Bühnenraums über der
Bühnenöffnung, der zur Unterbringung einer
Obermaschinerie geeignet ist. 

(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Versamm-
lungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten. 

(7) Studios sind Produktionsstätten für Film,
Fernsehen und Hörfunk und mit Besucherplätzen.

(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume für
Besucher.

(9) 1Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen-
oder Szenenbildern. 2Hierzu gehören insbesondere
Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände,
Treppen und sonstige Bühnenbildteile.

(10) 1Requisiten sind bewegliche Einrichtungsge-
genstände von Bühnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu
gehören insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und
Geschirr.

(11) 1Ausschmückungen sind vorübergehend ein-
gebrachte Dekorationsgegenstände. 2Zu den Aus-
schmückungen gehören insbesondere Drapierungen,
Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzen-
schmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten mit
Tribünen für Besucher und mit nicht überdachten
Sportflächen. 

(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit an-
steigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen)
für Besucher. 

(14) Innenbereich ist die von Tribünen umgebene
Fläche für Darbietungen.

Teil 2

Allgemeine Bauvorschriften

Abschnitt 1

Höhenlage

§ 3

Versammlungsräume in Kellergeschossen

Versammlungsräume in Kellergeschossen sind
unzulässig, wenn

1. ihre Fußbodenoberfläche tiefer als 5 m unter der
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche
liegt oder

2. sie mit Bühnen oder Szenenflächen von mehr als
100 m2 verbunden sind.

Abschnitt 2

Bauteile und Baustoffe

§ 4 

Wände, Decken, Dächer

(1) 1Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wände,
Pfeiler, Stützen und Decken müssen feuerbeständig,
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in erdgeschossigen Versammlungsstätten feuerhemmend
sein. 2Satz 1 gilt nicht für erdgeschossige Versamm-
lungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 

(2) Außenwände mehrgeschossiger Versammlungs-
stätten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen.

(3) 1Trennwände sind erforderlich zum Abschluss
von Versammlungsräumen und Bühnen. 2Diese Trenn-
wände müssen feuerbeständig, in erdgeschossigen
Versammlungsstätten mindestens feuerhemmend
sein. 3In der Trennwand zwischen der Bühne und dem
Versammlungsraum ist eine Bühnenöffnung zulässig.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume sowie
Räume unter Tribünen und Podien müssen feuerbe-
ständige Trennwände und Decken haben. 

(5) 1Der Fußboden von Szenenflächen muss fugen-
dicht sein. 2Betriebsbedingte Öffnungen sind zuläs-
sig. 3Die Unterkonstruktion mit Ausnahme der La-
gerhölzer muss aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. 4Räume unter dem Fußboden, die nicht zu
einer Unterbühne gehören, müssen feuerbeständige
Wände und Decken haben. 

(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tri-
bünen und Podien, die veränderbare Einbauten in
Versammlungsräumen sind, muss aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Podien
mit insgesamt nicht mehr als 20 m2 Fläche.  

(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden,
dass sie in ihrer Standsicherheit nicht durch dynami-
sche Schwingungen gefährdet werden können.

(8) 1Tragwerke von Dächern, die den oberen Ab-
schluss von Räumen der Versammlungsstätte bilden
oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbe-
ständige Bauteile getrennt sind, müssen feuerhem-
mend sein. 2Tragwerke von Dächern über Tribünen
und Szenenflächen im Freien müssen mindestens
feuerhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. 3Satz 1 gilt nicht für Versamm-
lungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen.

(9) 1Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und
Dampfsperre, müssen bei Dächern, die den oberen
Abschluss von Räumen der Versammlungsstätte bil-
den oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbe-
ständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren
Baustoffen hergestellt werden. 2Dies gilt nicht für Be-
dachungen von Versammlungsstätten mit Versamm-
lungsräumen von insgesamt nicht mehr als 1000 m2

Grundfläche.

(10) 1Lichtdurchlässige Bedachungen über Ver-
sammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. 2Bei Versammlungsräumen mit auto-
matischen Feuerlöschanlagen genügen schwerent-
flammbare Baustoffe, die nicht brennend abtropfen
können.

§ 5

Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen, 
Bodenbeläge und Sitze

(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen.

(2) 1Bekleidungen an Wänden in Versammlungs-
räumen müssen aus mindestens schwerentflammba-
ren Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen
mit nicht mehr als 1000 m2 Grundfläche genügen
geschlossene, nicht hinterlüftete Holzbekleidungen.

(3) 1Unterdecken und Bekleidungen an Decken in
Versammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen mit
nicht mehr als 1000 m2 Grundfläche genügen Beklei-
dungen aus mindestens schwerentflammbaren Bau-
stoffen oder geschlossene, nicht hinterlüftete Holzbe-
kleidungen. 

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen
Versammlungsräumen führen, in notwendigen Trep-
penräumen, Räumen zwischen notwendigen Trep-
penräumen und Ausgängen ins Freie sowie notwendi-
gen Fluren müssen Unterdecken und Bekleidungen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens
schwerentflammbar sein müssen, dürfen nicht bren-
nend abtropfen.

(6) 1Unterkonstruktionen, Halterungen und Befes-
tigungen von Unterdecken und Bekleidungen nach
den Abs. 2 bis 4 müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen; dies gilt nicht für Versammlungs-
räume mit nicht mehr als 100 m2 Grundfläche. 2In
den Hohlräumen hinter Unterdecken und Beklei-
dungen aus brennbaren Baustoffen dürfen Kabel und
Leitungen nur in Installationsschächten oder Instal-
lationskanälen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
legt werden. 

(7) 1In notwendigen Treppenräumen sowie Räu-
men zwischen notwendigen Treppenräumen und
Ausgängen ins Freie müssen Bodenbeläge nicht-
brennbar sein. 2In notwendigen Fluren sowie Foyers,
durch die Rettungswege aus anderen Versammlungs-
räumen führen, müssen Bodenbeläge mindestens
schwerentflammbar sein.

(8) 1Sitze von Versammlungsstätten mit mehr als
5000 Besucherplätzen müssen aus mindestens
schwerentflammbarem Material bestehen. 2Die Un-
terkonstruktion muss aus nichtbrennbarem Material
bestehen. 

Abschnitt 3

Rettungswege

§ 6

Führung der Rettungswege

(1) 1Rettungswege müssen ins Freie unmittelbar
oder über Verkehrsflächen auf dem Grundstück zu
öffentlichen Verkehrsflächen führen. 2Zu den Ret-
tungswegen von Versammlungsstätten gehören insbe-
sondere die frei zu haltenden Gänge und Stufen-
gänge, die Ausgänge aus Versammlungsräumen, die
notwendigen Flure und notwendigen Treppen, die
Ausgänge ins Freie, die als Rettungsweg dienenden
Balkone, Dachterrassen und Außentreppen sowie die
Rettungswege im Freien auf dem Grundstück.
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(2) 1Versammlungsstätten müssen in jedem Ge-
schoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei von-
einander unabhängige bauliche Rettungswege haben;
dies gilt für Tribünen entsprechend. 2Die Führung
beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses
durch einen gemeinsamen notwendigen Flur ist zu-
lässig. 3Rettungswege dürfen über Balkone, Dachter-
rassen und Außentreppen auf das Grundstück
führen, wenn sie im Brandfall sicher begehbar sind. 

(3) Rettungswege dürfen über Gänge und Treppen
durch Foyers oder Hallen zu Ausgängen ins Freie
geführt werden, wenn für jedes Geschoss mindestens
ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhän-
giger baulicher Rettungsweg vorhanden ist. 

(4) Versammlungsstätten müssen für Geschosse
mit jeweils mehr als 800 Besucherplätzen nur diesen
Geschossen zugeordnete Rettungswege haben. 

(5) Versammlungsräume und sonstige Aufenthalts-
räume mit mehr als 100 m2 Grundfläche müssen je-
weils mindestens zwei möglichst weit auseinander
und entgegengesetzt liegende Ausgänge ins Freie
oder zu Rettungswegen haben.

(6) Ausgänge und Rettungswege müssen durch
Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar ge-
kennzeichnet sein.

§ 7

Bemessung der Rettungswege

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis
zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum
oder bei Tribünen außerhalb von Versammlungsräu-
men bis zum Ausgang aus dem Tribünenbereich darf
nicht länger als 30 m sein.

(2) 1Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne
bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger als 30 m
sein. 2Gänge zwischen den Wänden der Bühne und
dem Rundhorizont oder den Dekorationen müssen
eine lichte Breite von 1,20 m haben; in Großbühnen
müssen diese Gänge vorhanden sein. 

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwen-
digen Flurs oder eines Foyers bis zum Ausgang ins
Freie oder zu einem notwendigen Treppenraum darf
nicht länger als 30 m sein. 

(4) 1Die Breite der Rettungswege ist nach der
größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. 2Die
lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen
muss mindestens 1,20 m betragen. 3Die lichte Breite
eines jeden Teils von Rettungswegen muss für die
darauf angewiesenen Personen mindestens betragen
bei 

1. Versammlungsstätten im Freien sowie
Sportstadien 
1,20 m je 600 Personen,

2. anderen Versammlungsstätten 
1,20 m je 200 Personen.

4Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zuläs-
sig. 5Bei Rettungswegen von Versammlungsräumen
mit nicht mehr als 200 Besucherplätzen und bei

Rettungswegen im Bühnenhaus genügt eine lichte
Breite von 0,90 m. 6Für Rettungswege von Arbeitsga-
lerien genügt eine Breite von 0,80 m. 7Art. 48 Abs. 4
BayBO bleibt unberührt.

(5) 1Ausstellungshallen müssen durch Gänge so
unterteilt sein, dass die Tiefe der zur Aufstellung von
Ausstellungsständen bestimmten Grundflächen
(Ausstellungsflächen) nicht mehr als 30 m beträgt.
2Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstel-
lungsfläche bis zu einem Gang darf nicht mehr als 20 m
betragen; sie wird auf die nach Abs. 1 bemessene Ent-
fernung nicht angerechnet. 3Die Gänge müssen auf
möglichst geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden
Ausgängen führen. 4Die lichte Breite der Gänge und
der zugehörigen Ausgänge muss mindestens 3 m be-
tragen.

(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie ge-
messen.

§ 8

Treppen

(1) 1Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1 und 2 BayBO sind
nicht anzuwenden; § 6 Abs. 3 bleibt unberührt. 2Die
Führung der jeweils anderen Geschossen zugeordne-
ten notwendigen Treppen in einem gemeinsamen not-
wendigen Treppenraum (Schachteltreppen) ist zuläs-
sig. 

(2) 1Notwendige Treppen müssen feuerbeständig
sein. 2Für notwendige Treppen in notwendigen
Treppenräumen oder als Außentreppen genügen
nichtbrennbare Baustoffe. 3Für notwendige Treppen
von Tribünen und Podien als veränderbaren Einbau-
ten genügen Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen
und Stufen aus Holz.

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf
nicht mehr als 2,40 m betragen.

(4) 1Notwendige Treppen und dem allgemeinen
Besucherverkehr dienende Treppen müssen auf bei-
den Seiten feste und griffsichere Handläufe ohne
freie Enden haben. 2Die Handläufe sind über Trep-
penabsätze fortzuführen.

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen
Besucherverkehr dienende Treppen müssen geschlos-
sene Trittstufen haben; dies gilt nicht für Außentrep-
pen. 

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen für
Besucher unzulässig.

§ 9

Türen und Tore

(1) Türen und Tore in raumabschließenden Innen-
wänden, die feuerbeständig sein müssen, müssen
mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbst-
schließend sein.

(2) Türen und Tore in raumabschließenden Innen-
wänden, die feuerhemmend sein müssen, müssen
mindestens rauchdicht und selbstschließend sein. 
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(3) 1Türen in Rettungswegen müssen in Flucht-
richtung aufschlagen und dürfen keine Schwellen
haben. 2Während des Aufenthalts von Personen in
der Versammlungsstätte, müssen die Türen der je-
weiligen Rettungswege jederzeit von innen leicht und
in voller Breite geöffnet werden können.

(4) 1Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen
unzulässig, dies gilt nicht für automatische Schiebe-
türen, die die Rettungswege nicht beeinträchtigen.
2Pendeltüren müssen in Rettungswegen Vorrichtun-
gen haben, die ein Durchpendeln der Türen ver-
hindern.

(5) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen
offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen
haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges
Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von
Hand geschlossen werden können. 

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung
oder Zählung von Besuchern, wie Drehtüren oder 
-kreuze, sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt
nicht für mechanische Vorrichtungen, die im Gefah-
renfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet
werden können.

Abschnitt 4

Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher

§ 10

Bestuhlung, Gänge und Stufengänge

(1) 1In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen
unverrückbar befestigt sein; werden nur vorüber-
gehend Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen
Reihen fest miteinander zu verbinden. 2Satz 1 gilt
nicht für Gaststätten und Kantinen sowie für abge-
grenzte Bereiche von Versammlungsräumen mit nicht
mehr als 20 Sitzplätzen und ohne Stufen, wie Logen.

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Ver-
sammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplät-
zen müssen unverrückbar befestigte Einzelsitze
haben.

(3) 1Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit
sein. 2Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden
sein.

(4) 1Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 
30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. 2Hinter und zwi-
schen den Blöcken müssen Gänge mit einer
Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. 3Die Gänge
müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang
führen. 

(5) 1Seitlich eines Gangs dürfen höchstens zehn
Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und
Sportstadien höchstens 20 Sitzplätze angeordnet
sein. 2Zwischen zwei Seitengängen dürfen 20 Sitz-
plätze, bei Versammlungsstätten im Freien und
Sportstadien höchstens 40 Sitzplätze angeordnet
sein. 3In Versammlungsräumen dürfen zwischen zwei
Seitengängen höchstens 50 Sitzplätze angeordnet
sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraums

für jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit einer lichten
Breite von 1,20 m angeordnet ist. 

(6) 1Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem
Gang nicht länger als 10 m sein. 2Der Abstand von
Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.

(7) 1In Versammlungsräumen müssen für Roll-
stuhlbenutzer mindestens 1v.H. der Besucherplätze,
mindestens jedoch 2 Plätze auf ebenen Standflächen
vorhanden sein. 2Den Plätzen für Rollstuhlbenutzer
sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen.
3Die Plätze für Rollstuhlbenutzer und die Wege zu
ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu
kennzeichnen. 

(8) 1Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine
Steigung von mindestens 0,10 m und höchstens 0,19 m
und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben.
2Der Fußboden des Durchgangs zwischen Sitzplatz-
reihen und der Fußboden von Stehplatzreihen muss
mit dem anschließenden Auftritt des Stufengangs auf
einer Höhe liegen. 3Stufengänge in Mehrzweckhallen
mit mehr als 5000 Besucherplätzen und in
Sportstadien müssen sich durch farbliche Kennzeich-
nung von den umgebenden Flächen deutlich abheben.

§ 11

Abschrankungen und Schutzvorrichtungen

(1) 1Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen
bestimmt sind und unmittelbar an tiefer liegende
Flächen angrenzen, sind mit Abschrankungen zu
umwehren, soweit sie nicht durch Stufengänge oder
Rampen mit der tiefer liegenden Fläche verbunden
sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden:

1. für die den Besuchern zugewandten Seiten von
Bühnen und Szenenflächen,

2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr
als 0,50 m über dem Fußboden der davor liegenden
Stufenreihe oder des Versammlungsraums liegt
oder

3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehne der Sitz-
plätze der davor liegenden Stufenreihe den Fußbo-
den der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m
überragen.

(2) Abschrankungen, wie Umwehrungen, Gelän-
der, Wellenbrecher, Zäune, Absperrgitter oder Glas-
wände, müssen mindestens 1,10 m hoch sein.

(3) 1Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen
von 0,90 m Höhe; bei mindestens 0,20 m Brüstungs-
breite der Umwehrung genügen 0,80 m; bei mindes-
tens 0,50 m Brüstungsbreite genügen 0,70 m. 2Liegt
die Stufenreihe nicht mehr als 1 m über dem
Fußboden der davor liegenden Stufenreihe oder des
Versammlungsraums, genügen vor Sitzplatzreihen
0,65 m.

(4) 1Abschrankungen in den für Besucher zugäng-
lichen Bereichen müssen so bemessen sein, dass sie
dem Druck einer Personengruppe standhalten.

(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen,
Podien, Bühnen oder Szenenflächen dürfen keine
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Öffnungen haben, durch die Personen abstürzen kön-
nen. 

(6) 1Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den
Rennsport und Reitbahnen müssen durch Abschran-
kungen, Netze oder andere Vorrichtungen so gesi-
chert sein, dass Besucher durch die Darbietung oder
den Betrieb des Spielfelds, der Manege oder der Bahn
nicht gefährdet werden. 2Für Darbietungen und für
den Betrieb technischer Einrichtungen im Luftraum
über den Besucherplätzen gilt Satz 1 entsprechend.

(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich von
Fahrbahnen angeordnet, so muss der Innenbereich
ohne Betreten der Fahrbahnen erreicht werden kön-
nen.

§ 12

Toilettenräume

(1) 1Versammlungsstätten müssen getrennte Toilet-
tenräume für Damen und Herren haben. 2Toiletten
sollen in jedem Geschoss angeordnet werden. 3Es
sollen mindestens vorhanden sein:

Besucher- Damen- Herren-
plätze toiletten toiletten

Toiletten- Toiletten- Urinal-
becken becken becken

bis 1000 
je 100 1,2 0,8 1,2

über 1000 
je 
weitere 100 0,8 0,4 0,6

über 20000 
je 
weitere 100 0,4 0,3 0,6

4Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzu-
runden. 5Soweit die Aufteilung der Toilettenräume
nach Satz 2 nach der Art der Veranstaltung nicht
zweckmäßig ist, kann für die Dauer der Veranstal-
tung eine andere Aufteilung erfolgen, wenn die Toi-
lettenräume entsprechend gekennzeichnet werden.
6Auf dem Gelände der Versammlungsstätte oder in
der Nähe vorhandene Toiletten können angerechnet
werden, wenn sie für die Besucher der Versamm-
lungsstätte zugänglich sind. 

(2) Für Rollstuhlbenutzer muss eine ausreichende
Zahl geeigneter, stufenlos erreichbarer Toiletten,
mindestens jedoch je zehn Plätze für Rollstuhlbenut-
zer eine Toilette, vorhanden sein.

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit
Waschbecken haben.

§ 13

Stellplätze für Menschen mit Behinderung

1Die Zahl der notwendigen Stellplätze für die
Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung muss
mindestens der Hälfte der Zahl der nach § 10 Abs. 7
erforderlichen Besucherplätze entsprechen. 2Auf
diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar
hinzuweisen.

Abschnitt 5

Technische Anlagen und Einrichtungen,
besondere Räume

§ 14

Sicherheitsstromversorgungsanlagen,
elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen

(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicherheits-
stromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstech-
nischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, ins-
besondere der 

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhö-
hungsanlagen für die Löschwasserversorgung,

3. Rauchabzugsanlagen,

4. Brandmeldeanlagen,

5. Alarmierungsanlagen.

(2) In Versammlungsstätten für verschiedene
Veranstaltungsarten, wie Mehrzweckhallen, Theater
und Studios, sind für die vorübergehende Verlegung
beweglicher Kabel und Leitungen bauliche Vorkeh-
rungen, wie Installationsschächte und -kanäle oder
Abschottungen, zu treffen, die die Ausbreitung von
Feuer und Rauch verhindern und die sichere Begeh-
barkeit insbesondere der Rettungswege gewährleis-
ten. 

(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher
nicht zugänglich sein.

(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutzan-
lagen haben, die auch die sicherheitstechnischen Ein-
richtungen schützen (äußerer und innerer Blitz-
schutz).

§ 15

Sicherheitsbeleuchtung

(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheits-
beleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist,
dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen
sicher abgeschlossen werden können und sich Besu-
cher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei
vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung
bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurecht-
finden können.
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(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden
sein 

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwi-
schen notwendigen Treppenräumen und Ausgän-
gen ins Freie und in notwendigen Fluren,

2. in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen
Räumen für Besucher.

3. für Bühnen und Szenenflächen,

4. in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte
mit mehr als 20 m2 Grundfläche, ausgenommen
Büroräume, 

5. in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für
haustechnische Anlagen sowie in Scheinwerfer-
und Bildwerferräumen,

6. in Versammlungsstätten im Freien und Sportsta-
dien, die während der Dunkelheit benutzt werden, 

7. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Ret-
tungswegen,

8. für Stufenbeleuchtungen.

(3) 1In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungs-
räumen, auf Bühnen und Szenenflächen muss eine
Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung
vorhanden sein. 2Die Ausgänge, Gänge und Stufen im
Versammlungsraum müssen auch bei Verdunklung
unabhängig von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung
erkennbar sein. 3Bei Gängen in Versammlungs-
räumen mit auswechselbarer Bestuhlung sowie bei
Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine
Stufenbeleuchtung nicht erforderlich. 

§ 16

Rauchableitung

(1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthalts-
räume mit mehr als 200 m2 Grundfläche, Versamm-
lungsräume in Kellergeschossen, Bühnen sowie
notwendige Treppenräume müssen entraucht werden
können.

(2) Versammlungsräume müssen Rauchableitungs-
öffnungen mit einer freien Öffnungsfläche von insge-
samt 1 v.H. der Grundfläche, Fenster mit einer freien
Öffnungsfläche von insgesamt 2 v.H. der Grundfläche
oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit einem
Luftvolumenstrom von 36 m3/h je Quadratmeter
Grundfläche haben

(3) 1Bühnen und Szenenflächen müssen Rauchab-
leitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche
von insgesamt mindestens 3 v.H. ihrer Grundfläche
haben. 2Großbühnen müssen Rauchableitungsöff-
nungen mit einer freien Öffnungsfläche von mindes-
tens 8 v.H. ihrer Grundfläche haben. 3Anstelle der
Öffnungen nach Satz 1 und Satz 2 können maschi-
nelle Rauchabzugsanlagen verwendet werden, wenn
sie für eine wirksame Brandbekämpfung ausreichend
bemessen sind. 

(4) Notwendige Treppenräume müssen Rauchab-
leitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche
von mindestens 1 m2 haben.

(5) 1Rauchableitungsöffnungen sollen an der höch-
sten Stelle des Raums liegen und müssen unmittelbar
ins Freie führen. 2Die Rauchableitung über Schächte
mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten
ist zulässig, wenn die Wände der Schächte die Anfor-
derungen nach § 4 Abs. 3 erfüllen. 3Die Austrittsöff-
nungen müssen mindestens 0,25 m über der Dach-
fläche liegen. 4Fenster, die auch der Rauchableitung
dienen, müssen im oberen Drittel der Außenwand
angeordnet werden.

(6) Die Abschlüsse der Rauchableitungsöffnungen
von Bühnen mit Schutzvorhang müssen bei einem
Überdruck von 350 Pa selbsttätig öffnen; eine
automatische Auslösung durch geeignete Tempera-
turmelder ist zulässig.

(7) 1Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine
Betriebszeit von 30 Minuten bei einer Rauchgastem-
peratur von 300°C auszulegen. 2Maschinelle Lüf-
tungsanlagen können als maschinelle Rauchab-
zugsanlage betrieben werden, wenn sie die an diese
gestellten Anforderungen erfüllen. 

(8) 1Die Vorrichtungen zum Öffnen oder Ein-
schalten der Rauchabzugsanlagen, der Abschlüsse
der Rauchableitungsöffnungen und zum Öffnen der
nach Abs. 5 angerechneten Fenster müssen von einer
jederzeit zugänglichen Stelle im Raum aus leicht
bedient werden können. 2Bei notwendigen Treppen-
räumen muss die Vorrichtung zum Öffnen von jedem
Geschoss aus leicht bedient werden können. 3Die
Vorrichtungen zum Öffnen oder Einschalten der
Rauchabzugsanlagen oder der Abschlüsse der Rauch-
ableitungsöffnungen von Bühnen müssen zusätzlich
von einer jederzeit zugänglichen Stelle außerhalb der
Bühne aus leicht bedient werden können. 

(9) 1Jede Bedienungsstelle muss mit einem Hin-
weisschild mit der Bezeichnung „RAUCHABZUG“
und der Bezeichnung des jeweiligen Raums
gekennzeichnet sein. 2An der Bedienungsvorrichtung
muss die Betriebsstellung der Anlage oder Öffnung
erkennbar sein. 

§ 17

Heizungs- und Lüftungsanlagen

(1) 1Heizungsanlagen in Versammlungsstätten
müssen dauerhaft fest eingebaut sein. 2Sie müssen so
angeordnet sein, dass ausreichende Abstände zu
Personen, brennbaren Bauprodukten und brennba-
rem Material eingehalten werden und keine Beein-
trächtigungen durch Abgase entstehen.

(2) Versammlungsräume und sonstige Aufenthalts-
räume mit mehr als 200 m2 Grundfläche müssen
Lüftungsanlagen haben.

§ 18

Stände und Arbeitsgalerien für
Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen

(1) 1Stände und Arbeitsgalerien für den Betrieb
von Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen, wie
Schnürböden, Beleuchtungsstürme oder Arbeits-
brücken, müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
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bestehen. 2Der Abstand zwischen Arbeitsgalerien
und Raumdecken muss mindestens 2 m betragen. 

(2) 1Von Arbeitsgalerien müssen mindestens zwei
Rettungswege erreichbar sein. 2Jede Arbeitsgalerie
einer Hauptbühne muss auf beiden Seiten der Haupt-
bühne einen Ausgang zu Rettungswegen außerhalb
des Bühnenraums haben.

(3) Öffnungen in Arbeitsgalerien müssen so
gesichert sein, dass Personen oder Gegenstände nicht
herabfallen können.

§ 19

Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen

(1) 1Versammlungsräume, Bühnen, Foyers, Werk-
stätten, Magazine, Lagerräume und notwendige
Flure sind mit geeigneten Feuerlöschern in aus-
reichender Zahl auszustatten. 2Die Feuerlöscher sind
gut sichtbar und leicht zugänglich anzubringen. 

(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräu-
men von insgesamt mehr als 1000 m2 Grundfläche
müssen Wandhydranten in ausreichender Zahl gut
sichtbar und leicht zugänglich an geeigneten Stellen
angebracht sein.

(3) Foyers oder Hallen, durch die Rettungswege
aus anderen Versammlungsräumen führen, müssen
eine automatische Feuerlöschanlage haben; dies gilt
nicht für Foyers oder Hallen, die nicht dazu bestimmt
sind, als Versammlungsraum genutzt zu werden.

(4) Versammlungsräume, bei denen eine Fußbo-
denebene höher als 22 m über der Geländeoberfläche
liegt, sind nur in Gebäuden mit automatischer Feuer-
löschanlage zulässig.

(5) In Versammlungsräumen müssen offene Kü-
chen oder ähnliche Einrichtungen mit einer Grund-
fläche von mehr als 30 m2 eine dafür geeignete auto-
matische Feuerlöschanlage haben.

(6) Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen
darf durch Einbauten, Raumausstattungen oder sons-
tige Gegenstände nicht beeinträchtigt werden. 

(7) Automatische Feuerlöschanlagen müssen an
eine Brandmelderzentrale angeschlossen sein. 

§ 20

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelder- und Alarmzentrale, 
Brandfallsteuerung der Aufzüge

(1) Versammlungsstätten mit Versammlungsräu-
men von insgesamt mehr als 1000 m2 Grundfläche
müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen und
nichtautomatischen Brandmeldern haben.

(2) Versammlungsstätten mit Versammlungsräu-
men von insgesamt mehr als 1000 m2 Grundfläche
müssen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen
haben, mit denen im Gefahrenfall Besucher,
Mitwirkende und Betriebsangehörige alarmiert und
Anweisungen erteilt werden können. 

(3) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräu-
men von insgesamt mehr als 1000 m2 Grundfläche
müssen zusätzlich zu den örtlichen Bedienungs-
vorrichtungen zentrale Bedienungsvorrichtungen für
Rauchabzugs-, Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmie-
rungs- und Lautsprecheranlagen in einem für die
Feuerwehr leicht zugänglichen Raum (Brandmelder-
und Alarmzentrale) zusammen gefasst werden. 

(4) 1In Versammlungsstätten mit Versammlungs-
räumen von insgesamt mehr als 1000 m2 Grundfläche
müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung
ausgestattet sein, die durch die automatische
Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 2Die Brandfall-
steuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein
Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem
nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betrof-
fene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit
geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

§ 21

Werkstätten, Magazine und Lagerräume

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-,
Löt- oder Klebearbeiten, müssen dafür geeignete
Werkstätten vorhanden sein.

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Re-
quisiten und anderem brennbaren Material müssen
eigene Lagerräume (Magazine) vorhanden sein.

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Werk-
stoffen müssen dafür geeignete Behälter im Freien
oder besondere Lagerräume vorhanden sein.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen
mit notwendigen Treppenräumen nicht in unmittel-
barer Verbindung stehen.

Teil 3

Besondere Bauvorschriften

Abschnitt 1

Großbühnen

§ 22

Bühnenhaus

(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen sind
alle für den Bühnenbetrieb notwendigen Räume und
Einrichtungen in einem eigenen, von dem Zuschauer-
haus getrennten Bühnenhaus unterzubringen.

(2) 1Die Trennwand zwischen Bühnen- und Zu-
schauerhaus muss feuerbeständig und in der Bauart
einer Brandwand hergestellt sein. 2Türen in dieser
Trennwand müssen feuerbeständig und selbst-
schließend sein.

§ 23

Schutzvorhang

(1) 1Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss
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gegen den Versammlungsraum durch einen Vorhang
aus nichtbrennbarem Material dicht geschlossen wer-
den können (Schutzvorhang). 2Der Schutzvorhang
muss durch sein Eigengewicht schließen können. 3Die
Schließzeit darf 30 Sekunden nicht überschreiten.
4Der Schutzvorhang muss einem Druck von 450 Pa
nach beiden Richtungen standhalten. 5Eine höchstens
1 m breite, zur Hauptbühne sich öffnende, selbsttätig
schließende Tür im Schutzvorhang ist zulässig. 

(2) 1Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein,
dass er im geschlossenen Zustand an allen Seiten an
feuerbeständige Bauteile anschließt. 2Der Bühnen-
boden darf unter dem Schutzvorhang durchgeführt
werden. 3Das untere Profil dieses Schutzvorhangs
muss ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in
entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im
Bühnenboden eingreifen.

(3) 1Die Vorrichtung zum Schließen des Schutz-
vorhangs muss mindestens an zwei Stellen von Hand
ausgelöst werden können. 2Beim Schließen muss auf
der Bühne ein Warnsignal zu hören sein.

§ 24

Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen

(1) Großbühnen müssen eine automatische Sprüh-
wasserlöschanlage haben, die auch den Schutz-
vorhang beaufschlagt. 

(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätzlich
mindestens von zwei Stellen aus von Hand in Betrieb
gesetzt werden können.

(3) In Großbühnen müssen neben den Ausgängen
zu den Rettungswegen in Höhe der Arbeitsgalerien
und des Schnürbodens Wandhydranten vorhanden
sein.

(4) Großbühnen und Räume mit besonderen
Brandgefahren müssen eine Brandmeldeanlage mit
automatischen und nichtautomatischen Brandmel-
dern haben.

(5) Die Auslösung eines Alarms muss optisch und
akustisch am Platz der Brandsicherheitswache
erkennbar sein. 

§ 25

Platz für die Brandsicherheitswache

(1) 1Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für
die Brandsicherheitswache ein besonderer Platz mit
einer Grundfläche von mindestens 1 m mal 1 m und
einer Höhe von mindestens 2,20 m vorhanden sein.
2Die Brandsicherheitswache muss die Fläche, die
bespielt wird, überblicken und betreten können.

(2) 1Am Platz der Brandsicherheitswache müssen
die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs
und die Auslösevorrichtungen der Rauchabzugs- und
Sprühwasserlöschanlagen der Bühne sowie ein nicht-
automatischer Brandmelder leicht erreichbar ange-
bracht und durch Hinweisschilder gekennzeichnet
sein. 2Die Auslösevorrichtungen müssen beleuchtet
sein. 3Diese Beleuchtung muss an die Sicherheits-

stromversorgung angeschlossen sein. 4Die Vorrich-
tungen sind gegen unbeabsichtigtes Auslösen zu sich-
ern. 

Abschnitt 2

Versammlungsstätten mit mehr als
5000 Besucherplätzen

§ 26

Räume für Lautsprecherzentrale,
Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst

(1) 1Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen
einen Raum für eine Lautsprecherzentrale haben, von
dem aus die Besucherbereiche und der Innenbereich
überblickt und Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste benachrichtigt werden können. 2Die Laut-
sprecheranlage muss eine Vorrangschaltung für die
Einsatzleitung der Polizei haben.

(2) 1In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind
ausreichend große Räume für die Polizei und die
Feuerwehr einzuordnen. 2Der Raum für die Einsatz-
leitung der Polizei muss eine räumliche Verbindung
mit der Lautsprecherzentrale haben und mit An-
schlüssen für eine Videoanlage zur Überwachung der
Besucherbereiche ausgestattet sein; von ihm aus müs-
sen die Besucherbereiche und der Innenbereich über-
blickt werden können. 

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatz-
kräfte von Polizei und Feuerwehr innerhalb der Ver-
sammlungsstätte durch die bauliche Anlage gestört,
ist die Versammlungsstätte mit technischen Anlagen
zur Unterstützung des Funkverkehrs auszustatten.

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss
mindestens ein ausreichend großer Raum für den
Sanitäts- und Rettungsdienst vorhanden sein.

§ 27

Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien
mit mehr als 10000 Besucherplätzen

(1) 1Die Besucherplätze müssen vom Innenbereich
durch mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen ab-
getrennt sein. 2In diesen Abschrankungen sind den
Stufengängen zugeordnete, mindestens 1,80 m breite
Tore anzuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum
Innenbereich hin öffnen lassen. 3Die Tore dürfen nur
vom Innenbereich oder von zentralen Stellen aus zu
öffnen sein und müssen in geöffnetem Zustand durch
selbsteinrastende Feststeller gesichert werden. 4Der
Übergang in den Innenbereich muss niveaugleich
sein.

(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höchstens
2500 Besucher angeordnet werden, die durch mindes-
tens 2,20 m hohe Abschrankungen mit eigenen Zu-
gängen abgetrennt sind.

(3) Die Anforderungen nach Abs. 1 oder Abs. 2 gel-
ten nicht, soweit in dem mit den für öffentliche
Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden, ins-
besondere der Polizei, der Feuerwehr und der
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Rettungsdienste, abgestimmten Sicherheitskonzept
nachgewiesen wird, dass abweichende Abschrankun-
gen oder Blockbildungen unbedenklich sind.

§ 28

Wellenbrecher

1Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen
hintereinander angeordnet, so ist vor der vordersten
Stufe eine durchgehende Schranke von 1,10 m Höhe
anzuordnen. 2Nach jeweils fünf weiteren Stufen sind
Schranken gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubrin-
gen, die einzeln mindestens 3 m und höchstens 5,50 m
lang sind. 3Die seitlichen Abstände zwischen den
Wellenbrechern dürfen nicht  mehr als 5 m betragen.
4Die Abstände sind nach höchstens fünf Stehplatz-
reihen durch versetzt angeordnete Wellenbrecher zu
überdecken, die auf beiden Seiten mindestens 0,25 m
länger sein müssen als die seitlichen Abstände zwi-
schen den Wellenbrechern. 5Die Wellenbrecher sind
im Bereich der Stufenvorderkante anzuordnen.

§ 29

Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen

(1) Werden vor Szenenflächen Stehplätze für Be-
sucher angeordnet, so sind die Besucherplätze von
der Szenenfläche durch eine Abschrankung so abzu-
trennen, dass zwischen der Szenenfläche und der Ab-
schrankung ein Gang von mindestens 2 m Breite für
den Ordnungsdienst und Rettungskräfte vorhanden ist. 

(2) 1Werden vor Szenenflächen mehr als 5000 Steh-
plätze für Besucher angeordnet, so sind durch min-
destens zwei weitere Abschrankungen vor der Sze-
nenfläche nur von den Seiten zugängliche Stehplatz-
bereiche zu bilden. 2Die Abschrankungen müssen
voneinander an den Seiten einen Abstand von jeweils
mindestens 5 m und über die Breite der Szenenfläche
einen Abstand von mindestens 10 m haben.

§ 30

Einfriedungen und Eingänge von Stadionanlagen

(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens 2,20 m
hohe Einfriedung haben, die das Überklettern er-
schwert.

(2) 1Vor den Eingängen sind Geländer so anzu-
ordnen, dass Besucher nur einzeln und hinterein-
ander Einlass finden. 2Es sind Einrichtungen für
Zugangskontrollen sowie für die Durchsuchung von
Personen und Sachen vorzusehen. 3Für die Einsatz-
kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten
sind von den Besuchereingängen getrennte Eingänge
anzuordnen. 

(3) 1Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müssen
besondere Zufahrten, Aufstell- und Bewegungs-
flächen vorhanden sein. 2Von den Zufahrten und Auf-
stellflächen aus müssen die Eingänge der Ver-
sammlungsstätten unmittelbar erreichbar sein. 3Für
Einsatz- und Rettungsfahrzeuge muss eine Zufahrt
zum Innenbereich vorhanden sein. 4Die Zufahrten,
Aufstell- und Bewegungsflächen müssen gekenn-
zeichnet sein. 

Teil 4

Betriebsvorschriften

Abschnitt 1

Rettungswege, Besucherplätze

§ 31

Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr

(1) 1Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zu-
fahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Ein-
satzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
diensten müssen ständig frei gehalten werden.
2Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte
müssen ständig frei gehalten werden.

(3) Während des Betriebs müssen alle Türen von
Rettungswegen unverschlossen sein.

§ 32

Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und
Rettungswegeplan

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungs-
wegeplan genehmigten Besucherplätze darf nicht
überschritten und die genehmigte Anordnung der
Besucherplätze darf nicht geändert werden.

(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nut-
zung genehmigten Plans ist in der Nähe des Haupt-
eingangs eines jeden Versammlungsraums gut sicht-
bar anzubringen.

(3) Ist nach Art der Veranstaltung die Abschran-
kung der Stehflächen vor Szenenflächen erforderlich,
sind Abschrankungen nach § 29 auch in Versamm-
lungsstätten mit nicht mehr als 5000 Stehplätzen
einzurichten.

Abschnitt 2

Brandverhütung

§ 33

Vorhänge, Ausstattungen, Requisiten und
Ausschmückungen

(1) Für Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen
muss mindestens schwerentflammbares Material
verwendet werden.

(2) 1Für Ausstattungen muss mindestens schwer-
entflammbares Material verwendet werden. 2Bei
Bühnen oder Szenenflächen mit automatischen
Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus nor-
malentflammbarem Material. 

(3) Für Requisiten muss mindestens normalent-
flammbares Material verwendet werden.

(4) 1Für Ausschmückungen muss mindestens
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schwerentflammbares Material verwendet werden.
2Für Ausschmückungen in notwendigen Fluren und
notwendigen Treppenräumen muss nichtbrennbares
Material verwendet werden. 

(5) 1Ausschmückungen müssen unmittelbar an
Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht
werden. 2Frei im Raum hängende Ausschmückungen
sind zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens
2,50 m zum Fußboden haben. 3Ausschmückungen aus
natürlichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur, so
lange sie frisch sind, in den Räumen befinden.

(6) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von
Ausstattungen, Requisiten oder Ausschmückungen so
freizuhalten, dass die Funktion des Schutzvorhangs
nicht beeinträchtigt wird. 

(7) Brennbares Material muss von Zündquellen,
wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit ent-
fernt sein, dass das Material durch diese nicht
entzündet werden kann.

§ 34

Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, 
Ausschmückungen und brennbarem Material 

(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückun-
gen dürfen nur außerhalb der Bühnen und der Sze-
nenflächen aufbewahrt werden; dies gilt nicht für
den Tagesbedarf. 

(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenen-
aufbauten der laufenden Spielzeit nur bereitgestellt
werden, wenn die Bühnenerweiterungen durch
dichtschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren
Baustoffen gegen die Hauptbühne abgetrennt sind. 

(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenflächen
dürfen nur Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf
aufgehängt werden.

(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüs-
sigkeiten und anderes brennbares Material, insbe-
ondere Packmaterial, dürfen nur in den dafür vorge-
sehenen Magazinen aufbewahrt werden.

§ 35

Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und
pyrotechnischen Gegenständen

(1) 1Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstät-
ten und Magazinen ist das Rauchen verboten. 2Das
Rauchverbot gilt nicht für Darsteller und Mit-
wirkende auf Bühnen- und Szenenflächen während
der Proben und Veranstaltungen, soweit das Rauchen
in der Art der Veranstaltungen begründet ist.

(2) 1In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und
Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden
von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und
Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen
explosionsgefährlichen Stoffen verboten. 2§ 17 Abs. 1
bleibt unberührt. 3Das Verwendungsverbot gilt nicht,
soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren
Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotechnischen
Gegenständen in der Art der Veranstaltung begrün-
det ist und der Veranstalter die erforderlichen Brand-

schutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr
abgestimmt hat. 4Die Verwendung pyrotechnischer
Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht
geeignete Person überwacht werden. 

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen
Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwen-
dung von offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kü-
cheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist
zulässig. 

(4) Auf die Verbote nach Abs. 1 und 2 Sätze 1 bis 3
ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

Abschnitt 3

Betrieb technischer Einrichtungen

§ 36

Bedienung und Wartung der technischen
Einrichtungen

(1) 1Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten
Vorstellung oder Probe durch Aufziehen und Herab-
lassen auf seine Betriebsbereitschaft geprüft werden.
2Der Schutzvorhang ist nach jeder Vorstellung herab-
zulassen und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlos-
sen zu halten.

(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage
kann während der Dauer der Anwesenheit der Ver-
antwortlichen für Veranstaltungstechnik abgeschal-
tet werden. 

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann ab-
geschaltet werden, soweit dies in der Art der Veran-
staltung begründet ist und der Veranstalter die erfor-
derlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit
der Feuerwehr abgestimmt hat.

(4) Während des Aufenthalts von Personen in Räu-
men, für die eine Sicherheitsbeleuchtung vorge-
schrieben ist, muss diese in Betrieb sein, soweit die
Räume nicht ausreichend durch Tageslicht erhellt
sind. 

§ 37

Laseranlagen

Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für
Besucher zugänglichen Bereichen sind die arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften entsprechend anzu-
wenden.

Abschnitt 4

Verantwortliche Personen, besondere
Betriebsvorschriften

§ 38

Pflichten der Betreiber, Veranstalter und
Beauftragten

(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veran-
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staltung und die Einhaltung der Vorschriften verant-
wortlich. 

(2) Während des Betriebs von Versammlungs-
stätten muss der Betreiber oder ein von ihm beauf-
tragter Veranstaltungsleiter ständig anwesend sein. 

(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von
Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sani-
tätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem
Rettungsdienst gewährleisten. 

(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebs
verpflichtet, wenn für die Sicherheit der Versamm-
lungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder
Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kön-
nen. 

(5) 1Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach
den Abs. 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung auf
den Veranstalter übertragen, wenn dieser oder dessen
beauftragter Veranstaltungsleiter mit der Versamm-
lungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist.
2Der Veranstalter ist verantwortlich für die Ver-
pflichtungen, die er vertraglich übernommen hat.
3Die Verantwortung des Betreibers bleibt unberührt.

§ 39

Verantwortliche für
Veranstaltungstechnik

(1) 1Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
sind

1. die Geprüften Meister für Veranstaltungstechnik
der Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuchtung
oder Halle,

2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrich-
tungsspezifischen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1
Nr. 2 in Verbindung mit den §§ 5, 6 oder 7 der Ver-
ordnung über die Prüfung zum anerkannten Ab-
schluss „Geprüfter Meister für Veranstaltungs-
technik/Geprüfte Meisterin für Veranstaltungs-
technik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio,
Beleuchtung, Halle in der jeweiligen Fachrich-
tung, 

3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem
Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater-
oder Veranstaltungstechnik mit mindestens einem
Jahr Berufserfahrung im technischen Betrieb von
Bühnen, Studios oder Mehrzweckhallen in der
jeweiligen Fachrichtung.

4. technische Bühnen- und Studiofachkräfte, die das
Befähigungszeugnis nach den bis zum Inkraft-
treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften
erworben haben,

5. Personen, die die Tätigkeit als technische Fach-
kraft ohne Befähigungszeugnis ausüben durften
und in den letzten drei Jahren ausgeübt haben.

2Auf Antrag stellen die Industrie- und Handelskam-
mern den Personen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 ein
Befähigungszeugnis aus. 3Die in einem anderen Land

der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Befä-
higungszeugnisse werden anerkannt.

(2) 1Gleichwertige Ausbildungen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erworben und durch einen
Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entspre-
chend den europäischen Richtlinien zur Anerken-
nung von Berufsqualifikationen den in Abs. 1 ge-
nannten Ausbildungen gleichgestellt. 2Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 40

Aufgaben und Pflichten der
Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, 

technische Probe

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstech-
nik müssen mit den bühnen-, studio- und beleuch-
tungstechnischen und sonstigen technischen Einrich-
tungen der Versammlungsstätte vertraut sein und
deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, insbe-
sondere hinsichtlich des Brandschutzes, während des
Betriebs gewährleisten.

(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und be-
leuchtungstechnischer Einrichtungen von Großbüh-
nen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m2

Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als
5000 Besucherplätzen, wesentliche Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten an diesen Einrichtungen
und technische Proben müssen von einem Verant-
wortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet und
beaufsichtigt werden.

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendun-
gen oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf
Großbühnen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m2

Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als
5000 Besucherplätzen müssen mindestens ein Verant-
wortlicher für Veranstaltungstechnik der Fach-
richtung Bühne/Studio oder der Fachrichtung Halle
sowie ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik
der Fachrichtung Beleuchtung anwesend sein.

(4) 1Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m2 und
nicht mehr als 200 m2 Grundfläche oder in Mehr-
zweckhallen mit nicht mehr als 5000 Besucherplät-
zen müssen die Aufgaben nach den Abs. 1 bis 3
zumindest von einer Fachkraft für Veranstaltungs-
technik mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung
wahrgenommen werden. 2Die Aufgaben können auch
von erfahrenen Bühnenhandwerkern oder Beleuch-
tern wahrgenommen werden, die diese Aufgaben
nach den bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung
geltenden Vorschriften wahrnehmen durften und in
den letzten drei Jahren ausgeübt haben.

(5) 1Die Anwesenheit nach Abs. 3 ist nicht erfor-
derlich, wenn

1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der büh-
nen-, studio- und beleuchtungstechnischen sowie
der sonstigen technischen Einrichtungen der
Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für
Veranstaltungstechnik überprüft wurden,

2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung
nicht bewegt oder sonst verändert werden,
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3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine
Gefahren ausgehen können und

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik geführt wird, die mit den technischen
Einrichtungen vertraut ist.

2Im Fall des Abs. 4 können die Aufgaben nach Abs. 1
bis 3 von einer aufsichtführenden Person wahrge-
nommen werden, wenn

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der büh-
nen-, studio- und  beleuchtungstechnischen Ein-
richtungen  keine Gefahren ausgehen können,

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine
Gefahren ausgehen können und

3. die aufsichtführende Person mit den technischen
Einrichtungen vertraut ist.

(6) 1Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen mit
mehr als 200 m2 Grundfläche und bei Gastspielver-
anstaltungen mit eigenem Szenenaufbau in Ver-
sammlungsräumen muss vor der ersten Veranstaltung
eine nichtöffentliche technische Probe mit vollem
Szenenaufbau und voller Beleuchtung stattfinden.
2Diese technische Probe ist der Bauaufsichtsbehörde
mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen. 3Beab-
sichtigte wesentliche Änderungen des Szenenaufbaus
nach der technischen Probe sind der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 4Die
Bauaufsichtsbehörde kann auf die technische Probe
verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstaltung
oder nach dem Umfang des Szenenaufbaus unbe-
denklich ist.

§ 41

Brandsicherheitswache, Sanitäts- und
Rettungsdienst

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefah-
ren hat der Betreiber eine Brandsicherheitswache
einzurichten.

(2) 1Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie
Szenenflächen mit mehr als 200 m2 Grundfläche
muss eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr
anwesend sein. 2Den Anweisungen der Brandsicher-
heitswache ist zu folgen. 3Eine Brandsicherheits-
wache der Feuerwehr ist nicht erforderlich, wenn der
Betreiber über eine ausreichende Zahl ausgebildeter
Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicher-
heitswache wahrnehmen und die Brandschutzdienst-
stelle dies dem Betreiber bestätigt hat.

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als
5000 Besuchern sind der für den Sanitäts- und
Rettungsdienst zuständigen Behörde durch den
Betreiber rechtzeitig anzuzeigen.

§ 42

Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne

(1) 1Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter
hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienst-
stelle eine Brandschutzordnung aufzustellen und

durch Aushang bekannt zu machen. 2In der Brand-
schutzordnung sind insbesondere die Erforderlich-
keit und die Aufgaben eines Brandschutzbeauf-
tragten und der Kräfte für den Brandschutz sowie die
Maßnahmen festzulegen, die zur Rettung von Men-
schen mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlbe-
nutzern, erforderlich sind. 

(2) 1Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter
hat das Betriebspersonal bei Beginn des Arbeits-
verhältnisses und danach mindestens einmal jährlich
zu unterweisen über

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöschein-
richtungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen,
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der
Brandmelder- und Alarmzentrale, 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das
Verhalten bei einem Brand oder bei einer Panik
und die Maßnahmen zur Rettung von Menschen
mit Behinderung sowie

3. die Betriebsvorschriften. 

2Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu
geben, an der Unterweisung teilzunehmen. 3Über die
Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen
ist. 

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und
der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

§ 43

Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der
Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen und
einen Ordnungsdienst einzurichten.

(2) 1Für Versammlungsstätten mit mehr als 5000
Besucherplätzen hat der Betreiber im Einvernehmen
mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen
Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr
und der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept
aufzustellen. 2Im Sicherheitskonzept sind die Min-
destzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt
nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden sowie
die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die all-
gemeinen und besonderen Sicherheitsdurchsagen
festzulegen.

(3) Der Betreiber  oder der Veranstalter haben für
den nach dem Sicherheitskonzept erforderlichen
Ordnungsdienst einen Ordnungsdienstleiter zu be-
stellen.

(4) 1Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungs-
dienstkräfte sind für die betrieblichen Sicherheits-
maßnahmen verantwortlich. 2Sie sind insbesondere
für die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen und den
Zugängen zu den Besucherblöcken, die Beachtung
der maximal zulässigen Besucherzahl und der
Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der
Verbote des § 35, die Sicherheitsdurchsagen sowie für
die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verant-
wortlich. 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 25/2007 749



Teil 5

Zusätzliche Bauvorlagen

§ 44

Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und
Rettungswegeplan

(1) Mit den bautechnischen Nachweisen sind
Standsicherheitsnachweise für dynamische Belas-
tungen vorzulegen.

(2) 1Zusätzlich zu den Angaben nach § 11 Abs. 1
der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) müssen die
Bauvorlagen mindestens Angaben enthalten über

1. die Sicherheitsstromversorgung,

2. die Sicherheitsbeleuchtung,

3. die Einrichtungen zur Rauchableitung,

4. die Feuerlöscheinrichtungen,

5. die Brandmeldeanlage,

6. die Alarmierungsanlage,

7. den Verlauf der Rettungswege im Freien.

2Im Übrigen bleibt § 11 Abs. 2 BauVorlV unberührt.

(3) 1Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, ein-
schließlich der Plätze für Rollstuhlbenutzer, der Büh-
nen-, Szenen- oder Spielflächen sowie der Verlauf
der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs- und
Rettungswegeplan im Maßstab von mindestens 1:200
darzustellen. 2Sind verschiedene Anordnungen vor-
gesehen, so ist für jede ein besonderer Plan vorzulegen.

§ 45

Gastspielprüfbuch

(1) Für den eigenen, gleich bleibenden Szenen-
aufbau von wiederkehrenden Gastspielveranstaltun-
gen kann auf schriftlichen Antrag ein Gastspielprüf-
buch erteilt werden.

(2) 1Das Gastspielprüfbuch muss dem Muster der
Anlage entsprechen. 2Der Veranstalter ist durch das
Gastspielprüfbuch von der Verpflichtung entbunden,
an jedem Gastspielort die Sicherheit des Szenenauf-
baus und der dazu gehörenden technischen Einrich-
tungen erneut nachzuweisen. 3Anforderungen, die
sich aus den örtlichen Verhältnissen des jeweiligen
Gastspielorts ergeben, bleiben unberührt.

(3) 1Das Gastspielprüfbuch wird von der für den
ersten Spielort zuständigen unteren Bauaufsichtsbe-
hörde erteilt. 2Die untere Bauaufsichtsbehörde kann
dazu die Vorlage einer Bescheinigung der TÜV SÜD
Industrie Service GmbH, München, oder der LGA
(Landesgewerbeanstalt Bayern), Nürnberg, welche die
Rechtswirkung einer Bescheinigung nach Art. 62 Abs. 4
Satz 2 BayBO hat, verlangen. 3Die Geltungsdauer ist
auf die Dauer der Tournee zu befristen und kann auf
schriftlichen Antrag verlängert werden. 4Vor der Ertei-

lung ist eine technische Probe durchzuführen. 5Die in
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgestellten Gastspielprüfbücher werden aner-
kannt. 

(4) 1Das Gastspielprüfbuch ist der für den Gast-
spielort zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig
vor der ersten Veranstaltung am Gastspielort vor-
zulegen. 2Werden für die Gastspielveranstaltung
Fliegende Bauten genutzt, ist das Gastspielprüfbuch
mit der Anzeige der Aufstellung der Fliegenden
Bauten vorzulegen. 3Die Befugnisse nach Art. 54
BayBO bleiben unberührt.

Teil 6

Bestehende Versammlungsstätten

§ 46

Anwendung der Vorschriften auf
bestehende Versammlungsstätten

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung bestehenden Versammlungsstätten mit
mehr als 5000 Besucherplätzen sind durch den
Betreiber innerhalb von zwei Jahren folgenden
Vorschriften anzupassen:

1. Kennzeichnung der Ausgänge und Rettungswege
(§ 6 Abs. 6),

2. Sitzplätze (§ 10 Abs. 2),

3. Lautsprecheranlage (§ 20 Abs. 2 und § 26 Abs. 1),

4. Einsatzzentrale für die Polizei (§ 26 Abs. 2), 

5. Abschrankung von Besucherbereichen (§ 27 Abs. 1
und 3),

6. Wellenbrecher (§ 28), 

7. Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen
(§29).

(2) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Verordnung bestehenden Versammlungsstätten sind
die Betriebsvorschriften des Teils 4 sowie § 10 Abs. 1,
§ 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 6 entsprechend anzuwenden.

(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat Versammlungs-
stätten in Zeitabständen von höchstens drei Jahren
zu prüfen. 2Dabei ist auch die Einhaltung der Be-
triebsvorschriften zu überwachen und festzustellen,
ob die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen
der sicherheitstechnischen Anlagen fristgerecht
durchgeführt und etwaige Mängel beseitigt worden
sind. 3Den Ordnungsbehörden, der Gewerbeaufsicht
und der Brandschutzdienststelle ist Gelegenheit zur
Teilnahme an den Prüfungen zu geben. 4Art. 73 Abs.
3 Satz 1 BayBO bleibt unberührt.

§ 47

Vorübergehende Verwendung von Räumen

1Sollen Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 vor mehr

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 25/2007750



als 200 Besuchern nur vorübergehend in Räumen
durchgeführt werden, die nicht als Versammlungs-
räume genehmigt sind oder nicht den Vorschriften
dieser Verordnung entsprechen, ist dies der zustän-
digen Bauaufsichtsbehörde unter Angabe von Art,
Ort, Zeitpunkt und Dauer der Veranstaltung sowie
der voraussichtlichen Teilnehmerzahl rechtzeitig
anzuzeigen. 2Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt dem
Betreiber oder Veranstalter den Eingang der Anzeige
und teilt ihm mit, ob sie beabsichtigt, Maßnahmen
nach Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO zu treffen. 3Art. 73
Abs. 3 Satz 1 BayBO bleibt unberührt. 

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 48

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BayBO und Art. 38 Abs. 4 LStVG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Betreiber entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1 nicht
sicherstellt, dass die Rettungswege sowie die
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen
ständig frei gehalten werden,

2. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 31
Abs. 2 nicht sicherstellt, dass die Rettungswege
ständig frei gehalten werden,

3. entgegen § 31 Abs. 3 Türen in Rettungswegen
verschließt,

4. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 32
Abs. 1 nicht sicherstellt, dass die Zahl der ge-
nehmigten Besucherplätze  nicht überschritten
und die genehmigte Anordnung der Besucher-
plätze nicht geändert wird,

5. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 32
Abs. 3 nicht sicherstellt, dass Abschrankungen
eingerichtet werden, 

6. entgegen § 33 Abs. 1, 2, 3 oder Abs. 4 andere als
die dort genannten Materialien verwendet oder
entgegen § 33 Abs. 5 Sätze 1 und 2 Aus-
schmückungen anbringt,

6a. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 33
Abs. 5 Satz 3 nicht sicherstellt, dass Ausschmü-
ckungen aus natürlichem Pflanzenschmuck sich
nur, solang sie frisch sind, in den Räumen befin-
den,

6b. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 33
Abs. 6 nicht sicherstellt, dass der Raum unter
dem Schutzvorhang von Ausstattungen, Requi-
siten oder Ausschmückungen so freigehalten
wird, dass die Funktion des Schutzvorhangs
nicht beeinträchtigt wird,

6c. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 33
Abs. 7 nicht sicherstellt, dass brennbares Mate-
rial von Zündquellen wie Scheinwerfern so weit

entfernt ist, dass das Material durch diese nicht
entzündet werden kann,

7. entgegen § 34 Abs. 1 Halbsatz 1 Ausstattungen,
Requisiten oder Ausschmückungen aufbewahrt
oder entgegen § 34 Abs. 2 Szenenaufbauten
bereitstellt,

7a. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 34
Abs. 3 nicht sicherstellt, dass an den Zügen von
Bühnen und Szenenflächen nur Ausstattungs-
teile für einen Tagesbedarf aufgehängt werden,

8. entgegen § 34 Abs. 4 pyrotechnische Gegen-
stände, brennbare Flüssigkeiten oder anderes
brennbares Material aufbewahrt,

9. entgegen § 35 Abs. 1 oder Abs. 2 Sätze 1 bis 3
raucht oder offenes Feuer, brennbare Flüssig-
keiten oder Gase, explosionsgefährliche Stoffe
oder pyrotechnische Gegenstände verwendet, 

10. als Betreiber entgegen § 36 Abs. 4 nicht sicher-
stellt, dass die Sicherheitsbeleuchtung in Be-
trieb ist,

11. entgegen § 38 Abs. 2 auch in Verbindung mit
Abs. 5 Satz 1 während des Betriebs nicht oder
nicht ständig anwesend ist,

12. entgegen § 38 Abs. 4 auch in Verbindung mit
Abs. 5 Satz 1 den Betrieb der Versammlungs-
stätte nicht einstellt, 

13. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 40
Abs. 2 oder Abs. 3, auch in Verbindung mit 
Abs. 4, nicht sicherstellt, dass die dort genan-
nten Personen anwesend sind,

14. entgegen § 40 Abs. 2 oder Abs. 3, auch in Ver-
bindung mit Abs. 4, die Großbühne, Szenenflä-
che oder Mehrzweckhalle während des Betriebs
verlässt,

15. entgegen § 41 Abs. 1 eine Brandsicherheits-
wache nicht einrichtet oder entgegen § 41 Abs. 3
die Veranstaltung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,

15a. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 41
Abs. 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine Brand-
sicherheitswache der Feuerwehr anwesend ist, 

16. entgegen § 42 Abs. 2 Satz 1 das Betriebsper-
sonal nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterweist,

17. entgegen § 43 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 ein Si-
cherheitskonzept nicht aufstellt oder nicht ab-
stimmt, entgegen § 43 Abs. 1 keinen Ordnungs-
dienst einrichtet oder entgegen § 43 Abs. 3
keinen Ordnungsdienstleiter bestellt,

18. den in § 43 Abs. 4 Satz 2 bezeichneten Aufgaben
nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt,

19. als Betreiber den in § 46 Abs. 1 bezeichneten
Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt,

20. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 47
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Satz 1 die dort genannten Veranstaltungen
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig an-
zeigt.

§ 49

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in
Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 tritt die Lan-
desverordnung über den Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung
– VStättV) vom 17. Dezember 1990 (GVBl S. 542,
BayRS 2132–1–5–I), zuletzt geändert durch § 5 Nr. 2
der Verordnung vom 3. August 2001 (GVBl S. 593),
außer Kraft.   

(3) Auf Bauvorhaben, für die das Genehmigungs-
verfahren bis zum 31. Dezember 2007 eingeleitet
wurde, sind die Vorschriften der Versammlungsstät-
tenverordnung vom 17. Dezember 1990 in Verbin-
dung mit den Vorschriften der Bayerischen Bauord-
nung jeweils in der bis zum 31. Dezember 2007 gel-
tenden Fassung anzuwenden, wenn der Bauherr nicht
gegenüber der Gemeinde oder gegenüber der Bauge-
nehmigungsbehörde erklärt, dass die Vorschriften
dieser Verordnung in Verbindung mit den Vorschrif-
ten der Bayerischen Bauordnung in der ab 1. Januar
2008 geltenden Fassung Anwendung finden sollen.

München, den 2. November 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister
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   Anlage 
  (zu § 45 VStättV) 
 
 
 

GASTSPIELPRÜFBUCH 
 

 
 
 
Gastspielveranstaltung 

 
 
 

 
 
Art der Veranstaltung 

 
 
 

 

Veranstalter  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

 
 

das Gastspielprüfbuch gilt bis zum  

 
 
Auf der Grundlage der Angaben in diesem Gastspielprüfbuch, evtl. Auflagen und einer 
 

nichtöffentlichen Probe am  

in der Veranstaltungsstätte  

 
ist der Nachweis der Sicherheit der Gastspielveranstaltung erbracht. 
 
 
 
Dieses Gastspielprüfbuch ist in drei Ausfertigungen ausgestellt worden, davon verbleibt eine 
 
Ausfertigung bei der ausstellenden Behörde 
 
 
 

ausgestellt am  

durch  
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Name des Geschäftsführers / 
Vertreters des Veranstalters: 

 

 
(Anschrift, falls diese nicht mit der des Veranstalters identisch ist.) 

Straße, Hausnummer  

PLZ,  Ort  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

 
Dieses Gastspielprüfbuch hat fünf Seiten und folgende Anhänge: 
 
    Seiten statische Berechnungen (Anhang 1) 
    Seiten Angaben über das Brandverhalten der Materialien (Anhang 2) 
    Seiten Angaben über die feuergefährlichen Handlungen (Anhang 3) 
    Seiten Angaben über pyrotechnische Effekte (Anhang 4) 
    Seiten sonstige Angaben z. B. über Prüfzeugnisse, Baumuster (Anhang 5) 
 
    Seiten  
    Seiten  
 
 
Veranstaltungsleiter gemäß § 38 Abs. 2 und 5 VStättV für die geplanten Gastspiele ist 
 

Herr / Frau:  

 
 
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik der Fachrichtung nach § 40 VStättV sind 
 
1. Bühne/Studio: 

 Herr / Frau:  

 Befähigungszeugnis-Nr.:  

 Ausstellungsdatum:  

 ausstellende Behörde:  

 
2. Halle: 

 Herr / Frau:  

 Befähigungszeugnis-Nr.:  

 Ausstellungsdatum:  

 ausstellende Behörde:  

 
3. Beleuchtung: 

 Herr / Frau:  

 Befähigungszeugnis-Nr.:  

 Ausstellungsdatum:  

 ausstellende Behörde:  

 
4. Fachkraft für Veranstaltungstechnik (§ 40 Abs. 4 VStättV) 
 Bei Szenenflächen mit nicht mehr als 200 m2 Grundfläche 

 Herr / Frau:  
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1.  Ausführliche Beschreibung der Veranstaltung 

 
(Angaben zur Veranstaltungsart zu den vorgesehenen Gastspielen, zur Anzahl der Mitwirkenden, zu feuergefährli-
chen Handlungen, pyrotechnischen Effekten, anderen technischen Einrichtungen, z.B. Laser, zur Ausstattung, zum 
Ablauf der Veranstaltung und zu sonstigen Vorgängen, die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich machen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  Darstellung der Aufbauten, Ausstattungen, technischen Einrichtungen 

 
(Die Aufbauten und Ausstattungen sind zu beschreiben, zeichnerisch ist der Bühnenaufbau mindestens durch einen 
Grundriss und möglichst durch einen Schnitt darzustellen. Werden Ausrüstungen in größerem Umfang gehangen, ist 
ein Hängeplan erforderlich, auf bewegliche Teile der Dekoration und zum Aufbau gehörende maschinen- und elektro-
technische Einrichtungen und die damit verbundenen Gefahren ist hinzuweisen. Es sind Angaben zu mitgeführten 
Bühnen/Szenenflächen, Zuschauertribünen und Bestuhlungen zu machen, sonstige Angaben.) 
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3.  Gefährdungsanalyse 
 
a) Bei gefährlichen szenischen Vorgängen ist eine Gefährdungsanalyse durchzuführen.      

Gefährliche szenische Vorgänge sind z. B. offene Verwandlungen, maschinentechnische 
Bewegungen, künstlerische Tätigkeiten im oder über dem Zuschauerbereich 

 

 

Beschreibung der gefährlichen 
szenischen Handlung: 

 

 

 

Unterwiesene Personen: 

 

 

 

Schutzmaßnahmen: 

 

 

 
Einweisung vor jeder Probe und Vorstellung erforderlich:  ja  nein 
 
 
b)  Vor dem Einsatz gefährlicher szenischer Einrichtungen ist eine Gefährdungsanalyse durch-

zuführen. Gefährliche szenische Einrichtungen sind Geräte, Einrichtungen und Einbauten in 
kritischen Bereichen von Bühnen, Szenenflächen und Zuschauerbereichen, z. B. Unterbau-
en des Schutzvorhangs, Anordnung von Regieeinrichtungen, Vorführgeräten, Scheinwer-
fern, Kameras, Laseranlagen usw. im Zuschauerraum, Leitungsverbindungen zwischen 
Brandabschnitten. 

 

 

Geräte, Einrichtungen und  
Einbauten: 

 

 

 

Unterbauen des Schutzvorhangs: 

 

 

 

Ortsveränderliche technische  
Einrichtungen im Zuschauerraum: 

 

 

 

Laseranlagen / Standort: 

 

 

 

Leitungsverbindungen: 

 

 

 

Sonstiges: 
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4.  Auflagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

 

 Bayerischen Verwaltungsgericht  

 in  

 
 zu erheben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Behörde 

Unterschrift Dienstsiegel 
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Anhang 1 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 
Standsicherheitsnachweis*) 
 

(ggf. Hinweis auf beigefügte statische Berechnungen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*) ggf. weitere Seiten anfügen 
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Anhang 2 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 

Baustoff- und Materialliste 
 
In der VStättV werden an die zur Verwendung kommenden Baustoffe und Materialien 
brandschutztechnische Anforderungen gestellt. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen: 
 
Ort: 
Gegenstand: 

Szenenfläche ohne
automatische 
Feuerlöschanlage 

Szenenfläche mit 
automatischer 
Feuerlöschanlage 

Großbühne Zuschauerraum 
und Nebenräume

Foyer 

Szenenpodien: 
Fußboden/Bodenbeläge 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

Szenenpodien: 
Unterkonstruktion 

nicht- 
brennbar 

nicht- 
brennbar 

nicht- 
brennbar 

nicht- 
brennbar 

nicht- 
brennbar 

Vorhänge: schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

- - 

Ausstattungen: schwer- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

- - 

Requisiten: normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

normal- 
entflammbar 

- - 

Ausschmückungen: schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

schwer- 
entflammbar 

 
 
Erläuterungen: 
 
Nach Bauregelliste A Teil1, Anlage 0.2 sind den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Baustoffe  
folgende Baustoffklassen nach DIN 4102-1 zugeordnet: 
 
nichtbrennbare Baustoffe: A (A1, A2)  
brennbare Baustoffe: B 
- schwerentflammbare Baustoffe: B1 
- normalentflammbare Baustoffe: B2 
 
Soweit die eingesetzten Materialien keine Baustoffe sind, werden die Bezeichnungen entsprechend 
den für Baustoffe geltenden Klassifizierungen verwendet. 
 
Ort bezeichnet den Einsatzort des Baustoffes oder Materials:  
 
B  = Bühne 
S  = Szenenfläche 
SmF  = Szenenfläche mit automatischer Feuerlöschanlage 
SoL  = Szenenfläche ohne automatische Feuerlöschanlage 
Z  = Zuschauerraum (bei Versammlungsstätten mit Bühnenhaus) 
V  = Versammlungsraum 
F  = Foyer 
 
Für Baustoffe und Materialien sind die Verwendungsnachweise nach Art. 15 ff. BayBO zu führen. 
Für Textilien und Möbel können gleichwertige Klassifizierungen nach den dafür geltenden Normen 
nachgewiesen werden. 
 
Ist das Material nach DIN 4102-1 geprüft und klassifiziert, so wird das Brandverhalten mit dem 
(allgemeinen bauaufsichtlichen) Prüfzeugnis nachgewiesen. Ansonsten ist das Material mit einem 
dafür durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zugelassenen Feuerschutzmittel zu behan-
deln, durch das die Zuordnung zu einer angestrebten Baustoffklasse erreicht wird. 
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(noch Anhang 2) 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 
Zur Verwendung kommen folgende Baustoffe und Materialien*): 
 

                        Baustoff oder Material                          Feuerschutz 
 
 
 
 
lfd. Nr. 

 
 
 
 
Beschreibung 

 
Baustoffklasse 
          - 
Klassifizierung 
nachgewiesen 

 
 
 
 
Ort 

Feuerschutzmittel 
             - 
Nr. des allgemeinen 
bauaufsichtlichen  
Prüfzeugnisses 

 
damit  
erreichte 
Baustoff- 
klasse 

 
 
 
aufgebracht 
am 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

                                                
*) ggf. weitere Seiten anfügen 
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Anhang 3 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
Angaben über feuergefährliche Handlungen 
Dieser Anhang ist erforderlich, wenn auf der Bühne/Szenenfläche oder im Versammlungsraum 
szenisch bedingt geraucht oder offenes Feuer verwendet wird. Feuergefährliche Handlungen sind 
der zuständigen Behörde am Gastspielort anzuzeigen. Für feuergefährliche Handlungen, von de-
nen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der Nähe des Abbrennortes zu Ausstattungen 
oder Personen ausgeht, ist eine Gefährdungsanalyse durchzuführen. Für die Einhaltung der sich 
daraus ergebenden Auflagen ist der Veranstalter verantwortlich. 
 
 
Handlungen mit offenem Feuer*): 
 
 
 
 
Zeitpunkt im Ablauf 
 

 
 
 
Anzahl 
 

 
Art 
(Zigarette, 
Kerze  o. Ä.) 

 
Szenischer 
Ablauf (Ablauf 
der Aktion) 
 

 
Ort auf der  
Bühne / 
Szenenfläche  
 

 
 
Löschen / 
Aschenablage 
 

 
Nummer der 
Gefährdungs- 
analyse 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Erläuterungen: 
Der Zeitpunkt im Ablauf kann, je nach Veranstaltungstyp, in Akten, Szenen, Bildern, Programm-
punkten oder Musikstücken oder in Minuten von einer Nullzeit ausgehend, angegeben werden. 
Unter Anzahl ist die Stückzahl der zu diesem Zeitpunkt entzündeten Effekte einzutragen. Art be-
zeichnet den Typ des Effektes (z. B. Zigarette, Kerze, Fackel, Brennpaste, Gas usw.), Ort auf der 
Bühne/Szenenfläche bezeichnet, in welchem Teilraum oder auf welcher Teilfläche die Aktion 
hauptsächlich stattfindet. Unter Löschen/Aschenablage sind die Vorrichtungen einzutragen, die für 
das sichere Löschen der feuergefährlichen Gegenstände oder für die Ablage der Asche vorgese-
hen sind. 

                                                
*) ggf. weitere Seiten anfügen 
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(noch Anhang 3) 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
Brandschutztechnische Gefährdungsanalyse

*)
: 

 
(Für feuergefährliche Handlungen, von denen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der 
Nähe des Abbrennortes zu Ausstattungen oder Personen ausgeht, ist eine Gefährdungsanalyse 
durchzuführen). 
 
 
Feuergefährliche Handlungen 
 

Gefahren durch:   Flammbildung 

    

   Funkenflug 

   

   Blendung 

   

   Wärmestrahlung 

   

   Abtropfen heißer Schlacke 

   

   Druckwirkung 

   

   Splittereinwirkung 

   

   Staubablagerung 

   

   Schallwirkung 

   

   Gegenseitige Beeinflussung verschiedener Effekte 

   

   Gesundheitsgefährdende Gase, Stäube, Dämpfe, Rauch 

 
 

Schutzmaßnahmen: Abstände zu Personen:  

 Abstände zu Dekorationen:  

 Unterwiesene Personen:  

 Lösch- und 
Feuerbekämpfungsmittel: 

 

 
 

Sonstige Maßnahmen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*)
 ggf. weitere Seiten anfügen 
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Anhang 4 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 
Angaben über die pyrotechnischen Effekte 
 
Diese Angaben sind erforderlich, wenn auf der Bühne/Szenenfläche oder im Versammlungsraum 
szenisch bedingte pyrotechnische Effekte durchgeführt werden. Pyrotechnische Effekte sind der 
zuständigen Behörde anzuzeigen und bedürfen der Genehmigung. Für pyrotechnische Effekte, von 
denen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der Nähe des Abbrennortes zu Ausstattungen 
oder Personen ausgeht, ist eine Gefährdungsanalyse durchzuführen. Für die Einhaltung der sich 
daraus ergebenden Auflagen ist der Veranstalter verantwortlich. 
 
Hinweis: 
Pyrotechnische Effekte der Klassen III, IV und T2 dürfen nur von verantwortlichen Personen im 
Sinne der §§ 19 und 21 SprengG durchgeführt werden. Pyrotechnische Gegenstände der Klassen 
I, II und T1 dürfen auch von Personen ohne Befähigungsschein verwendet werden, wenn sie vom 
Veranstalter hierzu beauftragt sind. 
 
 
Nach Sprengstoffrecht verantwortliche Personen: 
 
 
Erlaubnisscheininhaber: 
 

Name, Vorname:  

Erlaubnisschein-Nr.:  

Ausstellungsdatum:  

ausstellende Behörde:  

 
 
Befähigungsscheininhaber: 
 

Name, Vorname:  

Befähigungsschein-Nr.:  

Ausstellungsdatum:  

ausstellende Behörde:  

 
 
Beauftragte Person: (nur Klasse I, II, T1) 
 

Herr / Frau:  
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(noch Anhang 4) 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 
Pyrotechnische Effekte*) 
 
 
 
lfd. 
Nr. 
 

 
 
Zeitpunkt  
im Ablauf 
 

 
 
 
Anzahl 
 

 
 
 
Art des Effektes 

 
 
BAM- 
Nummer 
 

 
Ort auf der  
Bühne / 
Szenenfläche  
 

 
 
Dauer des 
Effektes 
 

 
Nummer der 
Gefährdungs- 
analyse 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Erläuterungen: 
Unter lfd. Nr. sind die vorgesehenen Effekte fortlaufend in der Reihenfolge des Abbrennens zu 
nummerieren. Der Zeitpunkt im Ablauf kann, je nach Veranstaltungstyp, in Akten, Szenen, Bildern, 
Programmpunkten oder Musikstücken oder in Minuten von einer Nullzeit ausgehend, angegeben 
werden. Unter Anzahl ist die Stückzahl der zu diesem Zeitpunkt gezündeten, identischen Effekte 
einzutragen. Art bezeichnet den Typ des Effektes (Bühnenblitz, Fontäne o. a.). BAM-Nummer 
meint das Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialprüfung. Bei Ort auf der Bühne / Sze-
nenfläche ist anzugeben, wo die Effekte gezündet werden. Dauer des Effektes bezeichnet die Zeit-
spanne vom Zünden des Effektes bis zum endgültigen Verlöschen in Sekunden. Bei extrem kurz-
zeitigen Effekten, wie Blitzen oder Knallkörpern, ist eine “0" einzutragen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*) ggf. weitere Seiten anfügen 
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(noch Anhang 4) 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
Pyrotechnische Gefährdungsanalyse

*)
 

 
(Vor dem Einsatz pyrotechnischer Effekte ist eine Gefährdungsanalyse durchzuführen.) 
 
 
Pyrotechnische Effekte 
 
Gefahren durch:   Flammbildung 

    

   Funkenflug 

   

   Blendung 

   

   Wärmestrahlung 

   

   Abtropfen heißer Schlacke 

   

   Druckwirkung 

   

   Splittereinwirkung 

   

   Staubablagerung 

   

   Schallwirkung 

   

   Gegenseitige Beeinflussung verschiedener Effekte 

   

   Gesundheitsgefährdende Gase, Stäube, Dämpfe, Rauch 

 
 

Schutzmaßnahmen: Abstände zu Personen:  

 Abstände zu Dekorationen:  

 Unterwiesene Personen:  

 Lösch- und 
Feuerbekämpfungsmittel: 

 

 
 

Sonstige Maßnahmen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
*)
 ggf. weitere Seiten anfügen 
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Anhang 5 
 

zum Gastspielprüfbuch Titel der Gastspielveranstaltung 

 

 

 
 
Sonstige Angaben 
 
 
Für folgende Bauprodukte liegen Prüfzeugnisse vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für folgende Fliegende Bauten liegen Ausführungsgenehmigungen vor:  
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Es erlassen auf Grund von

1. Art. 43 Abs. 7, Art. 44 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4, Abs. 3,
Abs. 4 Satz 5 und Abs. 5, Art. 45 Abs. 2, Art. 50 Nr. 1,
Art. 80 Abs. 1, Art. 106 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006
(GVBl S. 245, BayRS 2210–1–1–WFK), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. Juli 2007 (GVBl S. 532,
ber. S. 585),

das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst, soweit erforderlich im
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus,

2. Art. 43 Abs. 7 und 8, Art. 106 Abs. 1 Satz 2 des
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom
23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210–1–1–WFK),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2007
(GVBl S. 532, ber. S. 585),

das Bayerische Staatsministerium für Unterricht
und Kultus im Einvernehmen  mit dem Bayerischen
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst,

folgende Verordnung:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Qualifikation für ein Studium an staatlichen Universitäten

§ 1 Hochschulreife

§ 2 Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 3 Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 4 Fachgebundene Hochschulreife – im Freistaat Bayern
außerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 5 Fachgebundene Hochschulreife – im Freistaat Bayern
innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 6 Allgemeine Hochschulreife – im Inland 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 7 Allgemeine Hochschulreife – im Inland 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 8 Fachgebundene Hochschulreife – im Inland 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 9 Fachgebundene Hochschulreife – im Inland 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 10 Allgemeine Hochschulreife – im Ausland 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 11 Sonstige Nachweise der Hochschulreife – im Ausland
erworben

§ 12 Zentrale Eignungsprüfung für Sportstudiengänge

§ 13 Prüfungsausschuss für die Eignungsprüfung in Sport-
studiengängen

§ 14 Prüfungskommissionen für die Eignungsprüfung in
Sportstudiengängen

§ 15 Prüfungsmodalitäten für die Eignungsprüfung in
Sportstudiengängen

Abschnitt 2

Qualifikation für ein Studium an staatlichen Kunsthochschulen

§ 16 Qualifikation für ein Studium an Akademien der Bilden-
den Künste

§ 17 Qualifikation für ein Studium an Hochschulen für Musik

§ 18 Qualifikation für ein Studium an der Hochschule für
Fernsehen und Film

§ 19 Eignungsprüfung und Altersgrenzen für das Studium an
Kunsthochschulen und für entsprechende Studiengänge
an anderen Hochschulen

Abschnitt 3

Qualifikation für ein Studium an staatlichen Fachhochschulen

§ 20 Qualifikationsmöglichkeiten

§ 21 Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern außerhalb des
Hochschulbereichs erworben

§ 22 Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern innerhalb des
Hochschulbereichs erworben

§ 23 Fachgebundene Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 24 Fachgebundene Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern
innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

§ 25 Fachhochschulreife – im Inland außerhalb des
Hochschulbereichs  erworben

§ 26 Fachhochschulreife – im Inland innerhalb des Hoch-
schulbereichs erworben

§ 27 Fachgebundene Fachhochschulreife – im Inland
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 28 Nachweise der Fachhochschulreife oder fachgebundenen
Fachhochschulreife  – im Ausland erworben

§ 29 Eignungsprüfung für Fachhochschulstudiengänge 

2210–1–1–3–UK/WFK

Verordnung
über die Qualifikation

für ein Studium an den Hochschulen
des Freistaates Bayern und den

staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen
(Qualifikationsverordnung – QualV)

Vom 2. November 2007



§ 30 Fachgebundener Zugang zur Fachhochschule für 
besonders qualifizierte Berufstätige

§ 31 Qualifikation für ein Studium in gemeinsamen
Studiengängen der Fachhochschule Neu-Ulm und der
Hochschule Ulm

Abschnitt 4

Nachweis der Eignung für Studiengänge
mit besonderen qualitativen Anforderungen

§ 32 Eignungsfeststellungsverfahren

Abschnitt 5

Qualifikation zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen

§ 33 Gaststudierende

Abschnitt 6

Qualifikation für ein Studium an 
staatlich anerkannten Hochschulen

§ 34 Qualifikationsvoraussetzungen

Abschnitt 7

Zuständigkeits-, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 35 Zuständigkeiten

§ 36 Fortgeltung von Altberechtigungen

§ 37 Immatrikulation an Hochschulen ohne Hochschulreife
oder Fachhochschulreife

§ 38 Anerkennung von Qualifikationen im Einzelfall

§ 39 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1

Qualifikation für ein Studium
an staatlichen Universitäten

§ 1

Hochschulreife

(1) Die Qualifikation für ein Studium an einer Uni-
versität, das zu einem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss führt, wird für Studiengänge, die keine
Fachhochschulstudiengänge sind oder nicht in der
Regel an Kunsthochschulen eingerichtet sind, durch
die Hochschulreife nachgewiesen.

(2) 1Die Hochschulreife wird als allgemeine oder als
fachgebundene Hochschulreife erworben. 2Die fach-
gebundene Hochschulreife berechtigt nur zum Stu-
dium bestimmter Studiengänge an Universitäten. 

(3) Die fachgebundene Hochschulreife für einen
Lehramtsstudiengang berechtigt zu den in der Ord-

nung der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt an
öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I 
– LPO I) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. No-
vember 2002 (GVBl S. 657, BayRS 2038–3–4–1–1–UK)
in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Erwei-
terungen des Studiums nur insoweit, als es sich um
einschlägige Fächer und Fachrichtungen handelt;
diese legt das Staatsministerium für Unterricht und
Kultus im Benehmen mit dem Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst fest.

(4) Soweit bei einem Studiengang die Immatrikula-
tion in mehreren nach Haupt- und Nebenfach unter-
schiedenen Studienfächern erforderlich ist, muss die
fachgebundene Hochschulreife nur für das Hauptfach
nachgewiesen werden; ist die Immatrikulation in zwei
Hauptfächern erforderlich, muss die fachgebundene
Hochschulreife nur für das erste Hauptfach nachge-
wiesen werden.

§ 2

Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die allgemeine Hochschulreife wird nachgewiesen
durch ein im Freistaat Bayern erworbenes

1. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife eines
öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasi-
ums, Abendgymnasiums oder Instituts zur Erlan-
gung der Hochschulreife (Kolleg);

2. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer
öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufs-
oberschule (§ 4 Nr. 1) in Verbindung mit dem Zeug-
nis einer öffentlichen oder staatlich anerkannten
Berufsoberschule über den Nachweis der notwendi-
gen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache;

3. Zeugnis über die bestandene Prüfung für den Hoch-
schulzugang von besonders befähigten Berufstäti-
gen (Begabtenprüfung);

4. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung des
Lehrgangs der Bundeswehrfachschulen zur Erlan-
gung des Bildungsstands, der der allgemeinen
Hochschulreife entspricht, zusammen mit einer
Urkunde des Ministerialbeauftragten für die Gym-
nasien in Oberbayern-West;

5. Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung
gemäß § 5 der Ordnung über die Ausbildung und
Prüfungen in den Sonderlehrgängen für Berechtigte
nach dem Bundesvertriebenengesetz (Aussied-
lerlehrgangs- und Prüfungsordnung – ALPO) vom
17. Juni 1996 (GVBl S. 249, BayRS 2235–5–1–UK),
geändert durch Verordnung vom 25. September
2000 (GVBl S. 759), für Berechtigte nach § 1 Abs. 2
Nr. 3 und § 4 des Bundesvertriebenengesetzes
(BVFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. August 2007 (BGBl I S. 1902) – Berechtigte nach
dem Bundesvertriebenengesetz –, die im Herkunfts-
land kein Hochschulzugangszeugnis, jedoch die Be-
rechtigung zum Eintritt in die letzte Jahrgangsstufe
einer zum Sekundarabschluss (II) führenden Schule
erlangt haben (ausgenommen Berechtigte nach dem
Bundesvertriebenengesetz aus den Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion);
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6. Zeugnis der im Rahmen des Schulversuchs zur
Erprobung der Jahrgangsstufe 13 an Fachoberschu-
len erworbenen fachgebundenen Hochschulreife
einer öffentlichen Fachoberschule (§ 4 Nr. 3) in
Verbindung mit dem Zeugnis einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten Berufsoberschule oder einer
öffentlichen Fachoberschule über den Nachweis der
notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremd-
sprache.

§ 3

Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem nach-
gewiesen durch ein im Freistaat Bayern erworbenes

1. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung
(Hochschulprüfung, Staatsprüfung) nach einem
Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens
sechs Semestern an einer Universität;

2. Zeugnis über die bestandene Diplomprüfung nach
der Diplomprüfungsordnung der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München für das Studium an der
Hochschule für Politik München vom 23. März 1982
(KMBl II S. 568) in der jeweils geltenden Fassung;

3. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung in
einem Fachhochschulstudiengang nach einem Stu-
dium mit einer Regelstudienzeit von mindestens
sechs Semestern;

4. Zeugnis über die bestandene Anstellungsprüfung
für den gehobenen nichttechnischen Dienst oder für
den gehobenen technischen Dienst in der Verwal-
tungsinformatik

a) nach einem Studium an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bay-
ern (Art. 20 Satz 1 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1
des Gesetzes über die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern
(BayFHVRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Oktober 2003 (GVBl S. 818,
BayRS 2030–1–3–F) in der jeweils geltenden Fas-
sung),

b) nach einem Besuch der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, so-
weitder Zeugnisinhaber oder die Zeugnisinhabe-
rin nach Art. 21 Abs. 1 BayFHVRG ausgebildet
worden ist und die Fachhochschulreife nachweist.

§ 4

Fachgebundene Hochschulreife – im Freistaat Bayern
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die fachgebundene Hochschulreife wird nachge-
wiesen durch ein im Freistaat Bayern erworbenes

1. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer
öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufs-
oberschule,

2. Zeugnis der Fachhochschulreife nach bestandener
staatlicher Ergänzungsprüfung in Verbindung mit
dem Abschlusszeugnis einer öffentlichen oder

staatlich anerkannten Fachakademie bei einer Prü-
fungsgesamtnote „sehr gut“ in jedem der beiden
Zeugnisse,

3. Zeugnis der im Rahmen des Schulversuchs zur
Erprobung der Jahrgangsstufe 13 an Fachober-
schulen erworbenen fachgebundenen Hochschul-
reife einer öffentlichen Fachoberschule,

4.  Zeugnis über die Erste Prüfung der Förderlehrer
zusammen mit einer Urkunde des Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus über den Erwerb der
fachgebundenen Hochschulreife gemäß § 9 Abs. 4 der
Studienordnung des Staatsinstituts für die Ausbil-
dung von Förderlehrern (BayRS 2038–3–4–9–5–UK)
in der jeweils geltenden Fassung,

5. Zeugnis über die pädagogisch-didaktische Ab-
schlussprüfung am Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Fachlehrern (Abteilungen I, II, III und V)
zusammen mit einer Urkunde des Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus über den Erwerb der
fachgebundenen Hochschulreife gemäß § 38 der Stu-
dienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Fachlehrern (FISO) vom 9. August 2005
(GVBl S. 436, ber. S. 516, BayRS 2038–3–4–8–7–UK),

6. Zeugnis über die Abschlussprüfung an der
Abteilung IV des Staatsinstituts für die Ausbildung
von Fachlehrern jeweils zusammen mit einer
Urkunde des Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus über den Erwerb der fachgebundenen
Hochschulreife gemäß § 29 der Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt der
Fachlehrer für gewerblich-technische Berufe, der
Fachlehrer für Hauswirtschaft und der Fachlehrer
für Schreibtechnik an beruflichen Schulen in
Bayern (ZAPOFlB) vom 21. April 1997 (GVBl S. 154,
BayRS 2038–3–4–7–6–UK) in der jeweils geltenden
Fassung,

jedoch jeweils nur für einschlägige Studiengänge;
diese legt das Staatsministerium für Unterricht und
Kultus im Benehmen mit dem Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst fest.

§ 5

Fachgebundene Hochschulreife – im Freistaat Bayern
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die fachgebundene Hochschulreife wird außerdem
nachgewiesen durch ein im Freistaat Bayern erworbe-
nes

1. Zeugnis über die bestandene Vorprüfung in einem
Fachhochschulstudiengang für einen eng verwand-
ten Studiengang an einer Universität oder Kunst-
hochschule; Gleiches gilt für den Nachweis von
erfolgreichen Prüfungsleistungen auf der Grund-
lage von Leistungspunkten gemäß Art. 61 Abs. 4
Satz 1 BayHSchG, die in einem grundständigen
Studiengang nach den Festlegungen der jeweiligen
Prüfungsordnung innerhalb der ersten drei Fachse-
mester erreicht werden sollen; für den Zugang zu
Lehramtsstudiengängen legt das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit
dem Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst fest, welche Studiengänge als eng
verwandt gelten;



2. Zwischenprüfungszeugnis der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern

a) in den Fachbereichen Allgemeine Innere Verwal-
tung (Fachrichtung Allgemeine Innere Verwal-
tung) und Rechtspflege (Fachrichtung Rechts-
pfleger) für den Studiengang Rechtswissenschaft
und eng verwandte Studiengänge,

b) im Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung
(Fachrichtung Verwaltungsinformatik) für den
Studiengang Informatik und eng verwandte
Studiengänge, 

soweit der Zeugnisinhaber oder die Zeugnisin-
haberin außerdem die Vorbildungsvoraussetzungen
des Art. 16 BayFHVRG nachweisen kann; Art. 22
Abs. 2 BayFHVRG bleibt unberührt;

3. Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung in
einem Magisterstudiengang einer Universität für
einen Magisterstudiengang mit dem bisherigen
ersten Nebenfach oder weiteren Fach als Haupt-
fach, wenn sich gemäß der Magisterprüfungsord-
nung die Zwischenprüfung im Hauptfach und im
ersten Nebenfach oder weiteren Fach in Umfang
und Schwierigkeitsgrad nicht unterscheiden; dies
gilt sinngemäß für den Nachweis von erfolgreichen
Prüfungsleistungen auf der Grundlage von Leis-
tungspunkten gemäß Art. 61 Abs. 4 Satz 1
BayHSchG, die nach den Festlegungen der Prü-
fungsordnung in einem Bachelorstudiengang mit
Haupt- und Nebenfächern innerhalb der ersten drei
Fachsemester erreicht werden sollen;

4. Zeugnis einer Hochschule für Musik über die
bestandene 

a) Künstlerische Abschlussprüfung im Studien-
gang Chordirigieren, Komposition, Komposition
für Film und Fernsehen, Orchesterdirigieren
oder Kirchenmusik für den Studiengang Musik-
wissenschaft und eng verwandte Studiengänge,

b) Künstlerische Abschlussprüfung im Studien-
gang Regie oder Schauspiel für den Studiengang
Theaterwissenschaft und eng verwandte Studi-
engänge,

c) Pädagogische Abschlussprüfung für die Studien-
gänge Musikpädagogik (Musikerziehung, Di-
daktik der Musik), Musikwissenschaft und eng
verwandte Studiengänge,

soweit der Zeugnisinhaber oder die Zeugnisinhabe-
rin außerdem den mittleren Schulabschluss nach-
weisen kann;

5. Abschlusszeugnis des Studiengangs Brauwesen
(Abschluss als Diplom-Braumeister oder gleich-
wertiger Abschluss) mit der Gesamtnote „gut“ für
den Studiengang Brauwesen und Getränketech-
nologie und eng verwandte Studiengänge.

§ 6

Allgemeine Hochschulreife – im Inland
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

(1) Die allgemeine Hochschulreife wird, vorbehalt-

lich des Abs. 2, nachgewiesen durch ein außerhalb des
Freistaates Bayern im Inland erworbenes

1. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife eines
öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasi-
ums, Abendgymnasiums oder Instituts zur Erlan-
gung der Hochschulreife (Kolleg);

2. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife einer
öffentlichen oder staatlich anerkannten Kolleg-
schule oder Gesamtschule, soweit dieser eine
gymnasiale Oberstufe angegliedert ist;

3. Zeugnis der Hochschulreife für das Land Nord-
rhein-Westfalen oder für das Land Baden-Würt-
temberg, jeweils in Verbindung mit dem Zeugnis
über die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife; 

4. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer
Berufsoberschule (§ 8 Abs. 1 Nr. 1) in Verbindung
mit dem Zeugnis über den Nachweis der notwen-
digen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache;

5. Zeugnis über die bestandene Prüfung für den
Hochschulzugang von besonders befähigten Be-
rufstätigen (Begabtenprüfung);

6. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung des
Lehrgangs der Bundeswehrfachschulen zur Erlan-
gung des Bildungsstands, der der allgemeinen
Hochschulreife entspricht, zusammen mit einer
Urkunde der zuständigen obersten Landesbehörde;

7. Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung
eines Sonderlehrgangs für Berechtigte nach dem
Bundesvertriebenengesetz, die im Herkunftsland
kein Hochschulzugangszeugnis, jedoch die Berech-
tigung zum Eintritt in die letzte Jahrgangsstufe
einer zum Sekundarabschluss (II) führenden Schule
erlangt haben (ausgenommen Berechtigte nach dem
Bundesvertriebenengesetz aus den Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion);

8. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung am
Oberstufenkolleg des Landes Nordrhein-Westfalen
an der Universität Bielefeld.

(2) 1Abs. 1 gilt nur, wenn die Hochschule im Rahmen
des Zulassungs- und/oder Immatrikulationsverfah-
rens die Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden
bayerischen Zeugnis festgestellt hat. 2Die Feststellung
der Gleichwertigkeit setzt voraus, dass das Zeugnis
oder der zugrunde liegende Abschluss 

1. im Herkunftsland als entsprechende Qualifikation
anerkannt ist und

2. an einer den bayerischen Verhältnissen gleichwer-
tigen Unterrichtseinrichtung, nach Durchlaufen
eines gleichwertigen Bildungsgangs und unter
gleichwertigen Leistungsanforderungen erworben
wurde.

3Die Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 2 gelten als
erfüllt, wenn das Zeugnis sowie der diesem zugrunde
liegende Bildungsgang einer einschlägigen Ver-
einbarung der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Kultusministerkonferenz) voll entsprechen.
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§ 7

Allgemeine Hochschulreife – im Inland 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem
nachgewiesen durch ein außerhalb des Freistaates
Bayern im Inland erworbenes

1. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung
(Hochschulprüfung, Staatsprüfung) nach einem
Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens
sechs Semestern an einer Universität oder einen
gleichwertigen Abschluss an einer Gesamthoch-
schule;

2. Zeugnis über die bestandene Erste Lehramtsprü-
fung nach einem Studium an einer Pädagogischen
Hochschule;

3. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung in
einem Fachhochschulstudiengang nach einem Stu-
dium mit einer Regelstudienzeit von mindestens
sechs Semestern;

4. Zeugnis über die bestandene Anstellungsprüfung
für den gehobenen nichttechnischen Dienst nach
vollständigem Studium an einer Beamtenfachhoch-
schule oder Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, soweit der Zeugnisinhaber oder die Zeugnis-
inhaberin die Fachhochschulreife nachweist;

5. Abschlusszeugnis einer Berufsakademie in Baden-
Württemberg oder einer Berufsakademie eines an-
deren Landes nach dem Modell Baden-Württem-
berg.

§ 8

Fachgebundene Hochschulreife – im Inland 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

(1) Die fachgebundene Hochschulreife wird, vorbe-
haltlich des Abs. 2, nachgewiesen durch ein außerhalb
des Freistaates Bayern im Inland erworbenes

1. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer
Berufsoberschule oder

2. Zeugnis über den Abschluss der Ausbildung an
einer Einrichtung, die einer der in § 4 Halbsatz 1
Nrn. 5 und 6 genannten Abteilungen des Staats-
instituts für die Ausbildung von Fachlehrern
entspricht,

jedoch jeweils nur für die gemäß § 4 Halbsatz 2
festgelegten einschlägigen Studiengänge.

(2) § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 9

Fachgebundene Hochschulreife – im Inland
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

1Die fachgebundene Hochschulreife wird außerdem
nachgewiesen durch ein außerhalb des Freistaates
Bayern im Inland erworbenes Zeugnis über eine
bestandene

1. Vorprüfung an einer Universität für den gleichen
oder einen eng verwandten Studiengang;

2. Zwischenprüfung in einem Magisterstudiengang an
einer Universität für einen dem Hauptfach des
Magisterstudiengangs entsprechenden oder eng
verwandten Studiengang;

3. Zwischenprüfung in einem Studiengang, der mit
einer Staatsprüfung abgeschlossen wird, für den
gleichen Studiengang;

4. Vorprüfung in einem Fachhochschulstudiengang
für einen eng verwandten Studiengang an einer
Universität oder Kunsthochschule.

2Für ein außerhalb des Freistaates Bayern im Inland
erworbenes Zeugnis über eine bestandene Vorprü-
fung an einer Gesamthochschule mit dem Nachweis
der erfolgreichen Absolvierung der Brückenkurse gilt
Satz 1 Nr. 1 entsprechend; ohne Nachweis der Brü-
ckenkurse gilt Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Satz 4
entsprechend. 3Den in Satz 1 Nrn. 1 und 4 sowie in
Satz 2 genannten Zeugnissen über eine bestandene
Vorprüfung entspricht der Nachweis von erfolgrei-
chen Prüfungsleistungen auf der Grundlage von Leis-
tungspunkten gemäß Art. 61 Abs. 4 Satz 1
BayHSchG, die in einem entsprechenden grundstän-
digen Studiengang nach den Festlegungen der jewei-
ligen Prüfungsordnung innerhalb der ersten drei
Fachsemester erreicht werden sollen. 4Im Fall einer
bestandenen Vorprüfung gemäß Satz 1 Nr. 4 oder
einem Nachweis gemäß Satz 3 ist außerdem mindes-
tens die fachgebundene Fachhochschulreife nachzu-
weisen.

§ 10

Allgemeine Hochschulreife – im Ausland
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

(1) Die allgemeine Hochschulreife wird nachgewie-
sen durch die

1. in der Regel im Ausland erworbenen

a) Reifezeugnisse, die nach dem Abkommen zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Franzö-
sischen Republik über die Errichtung deutsch-
französischer Gymnasien und die Schaffung des
deutsch-französischen Abiturs sowie die Bedin-
gungen für die Zuerkennung des Abiturzeug-
nisses (BayRS 2235–1–2–1–UK) ausgestellt wor-
den sind,

b) Zeugnisse der Europäischen Schulen über das
Bestehen der Europäischen Reifeprüfung;

2. im Ausland erworbenen

a) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von
Deutschen Auslandsschulen,

b) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von
deutschen Schulen im Ausland, die auf Grund
von Einzelermächtigungen durch die Kultus-
ministerkonferenz die deutsche Abitur- bzw.
Reifeprüfung abhalten,



c) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von
Privatschulen im deutschsprachigen Ausland,
die auf Grund einer besonderen Genehmigung
durch die Kultusministerkonferenz zur Abhal-
tung der deutschen Reifeprüfung ermächtigt
wurden,

d) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife an
deutschen Schulen im Ausland, die zum Sekun-
darabschluss (II) nach den Landesbestimmungen
führen.

(2) 1Deutsche Auslandsschulen im Sinn von Abs. 1
Nr. 2 Buchst. a sind deutsche Schulen im Ausland, die
durch die Kultusministerkonferenz als Vollanstalten
anerkannt und zur regelmäßigen Abhaltung der
deutschen Abitur- bzw. Reifeprüfung berechtigt sind.
2Im Übrigen gilt Abs. 1 nur für solche deutschen
Schulen im Ausland, die durch die Kultusminister-
konferenz zur Abhaltung der entsprechenden Prüfung
ermächtigt worden sind.

§ 11

Sonstige Nachweise der Hochschulreife 
- im Ausland erworben

(1) 1Sonstige Bildungsnachweise, die im Ausland
erworben wurden, gelten als Nachweis der Hochschul-
reife im Freistaat Bayern nur, wenn sie von der zustän-
digen Stelle anerkannt worden sind. 2Dies gilt ent-
sprechend für Bildungsnachweise, die zwar im Inland,
jedoch in einem ausländischen Bildungssystem
erworben wurden.

(2) 1Zuständige Stelle im Sinn von Abs. 1 Satz 1 ist
die Zeugnisanerkennungsstelle für den Freistaat Bay-
ern (Zeugnisanerkennungsstelle), im Rahmen des
Zulassungs- und/oder Immatrikulationsverfahrens
die jeweilige Hochschule; in Zweifelsfällen ist die
Zeugnisanerkennungsstelle zu beteiligen. 2Die Aner-
kennungsentscheidungen von zuständigen Stellen
anderer Länder werden anerkannt, soweit nicht ein
erheblicher Verstoß gegen eine einschlägige Vereinba-
rung der Kultusministerkonferenz vorliegt.

(3) Die Anerkennung setzt grundsätzlich voraus,
dass die im Ausland erworbenen Bildungsnachweise
ein Hochschulstudium im angestrebten Studiengang
auch im Herkunftsland der Bildungsnachweise
ermöglichen und Vorkenntnisse erwarten lassen, die
eine Aufnahme des Studiums an einer Universität des
Freistaates Bayern sinnvoll erscheinen lassen.

(4) 1Entsprechen die Bildungsnachweise nicht voll
den Anforderungen, so wird die Anerkennung von der
erfolgreichen Ablegung einer zusätzlichen Prüfung
abhängig gemacht. 2Diese wird vom Studienkolleg bei
den Universitäten des Freistaates Bayern als Fest-
stellungsprüfung gemäß der Ordnung für das Studien-
kolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern in
München (Studienkollegordnung Univ.) vom 22. April
1994 (GVBl S. 434, BayRS 2235–3–1–UK) in der jeweils
geltenden Fassung durchgeführt. 3Abweichend von
Satz 2 werden die zusätzlichen Prüfungen für Berech-
tigte nach dem Bundesvertriebenengesetz

1. als Abschlussprüfung eines Sonderlehrgangs gemäß

§ 4 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 ALPO
oder

2. als Bestätigungsprüfung gemäß § 4 Abs. 2 oder § 6
Abs. 1 Satz 2 ALPO durchgeführt.

(5) Zusätzliche Prüfungen im Sinn von Abs. 4 
Sätze 2 und 3, die in anderen Ländern der Bundes-
republik Deutschland erfolgreich abgelegt worden
sind, gelten als anerkannt, soweit nicht ein erheblicher
Verstoß gegen eine einschlägige Vereinbarung der
Kultusministerkonferenz vorliegt.

§ 12

Zentrale Eignungsprüfung für Sportstudiengänge

(1) 1Für das Studium eines Sportstudiengangs ist
neben den allgemeinen Qualifikationsvoraussetzun-
gen die Eignung für diesen Studiengang durch ein
ärztliches Attest über die volle Sporttauglichkeit
sowie in einer zentralen Eignungsprüfung nachzuwei-
sen. 2Sportstudiengänge im Sinn des Satzes 1 sind:

1. Sportstudiengänge mit den Abschlüssen Bachelor
und Master;

2. Sportstudiengänge mit dem Abschluss Diplom;

3. das Studium des Fachs Sport im Rahmen eines
Lehramtsstudiengangs (§§ 61 und 88 LPO I); 

4. das Studium des Fachs Sportpädagogik oder
Sportwissenschaft im Rahmen eines Magister-
studiengangs.

(2) 1Die bestandene Eignungsprüfung ist grund-
sätzlich nur 18 Monate gültig. 2Die Dauer der Gültig-
keit verlängert sich entsprechend für Personen, die im
Jahr des Ablegens der Eignungsprüfung ihre Dienst-
pflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgesetzes
erfüllen oder entsprechende freiwillige Dienstleistun-
gen auf Zeit bis zur Dauer von zwei Jahren übernom-
men haben und unmittelbar anschließend ihr Studium
aufnehmen.

(3) 1Die Anmeldung zur Prüfung muss bis zum 
1. Juni des Jahres (Ausschlussfrist) bei der Hochschule
eingegangen sein, an der die zentrale Eignungsprüfung
durchgeführt wird. 2Mit der Anmeldung sind ein
aktuelles Passbild sowie das ärztliche Attest über die
volle Sporttauglichkeit vorzulegen, das nicht älter als
drei Monate sein darf. 3Adressat und Form der
Anmeldung, der notwendige Inhalt des ärztlichen
Attests sowie Zeitpunkt und Ort von Haupt- und
Nachtermin der Eignungsprüfung werden vom Staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für
Unterricht und Kultus bekannt gegeben.

(4) 1Die Eignungsprüfung wird in Form einer prak-
tischen Prüfung in den Sportarten Gerätturnen,
Leichtathletik, Tanz, Schwimmen und Sportspiele
durchgeführt. 2Das Nähere wird vom Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht
und Kultus bekannt gegeben.

(5) 1Wer Leistungssport betreibt und mit der Anmel-
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dung zur Eignungsprüfung die Bestätigung eines
Sportverbands über die Mitgliedschaft in einem A-, B-
oder C-Kader vorlegt und einen entsprechenden
Antrag stellt, kann von einschlägigen Teilen der
Eignungsprüfung befreit werden. 2Im Bereich der
Sportspiele wird auch eine Bestätigung über die
Berufung in die Junioren-Landesauswahlmannschaft
anerkannt, soweit ein zuständiger Sportverband keine
A-, B- oder C-Kader führt. 3Der Antrag ist an die
jeweilige Prüfungskommission zu richten.

(6) 1Wer bereits an einer anderen Hochschule
außerhalb des Freistaates Bayern im Inland oder
Ausland an einer vergleichbaren Eignungsprüfung
teilgenommen hat oder seine Eignung für das Studium
des Sportstudiengangs durch sonstige gleichwertige
sportpraktische Prüfungsergebnisse im Rahmen eines
Studiums nachweist, kann auf Antrag von der Eig-
nungsprüfung oder Teilen der Eignungsprüfung be-
freit werden. 2Der Antrag ist an den Prüfungsaus-
schuss zu richten.

§ 13

Prüfungsausschuss für die Eignungsprüfung 
in Sportstudiengängen

(1) Gemeinsam für alle Universitäten, die Sport-
studiengänge (§ 12 Abs. 1 Satz 2) anbieten, wird ein
Prüfungsausschuss gebildet, der die Durchführung der
Eignungsprüfung plant, soweit diese über die örtliche
Organisation hinausgeht, für jede Eignungsprüfung
die Prüfungskommission (§ 14) bestellt sowie das
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst bei der Regelung des Prüfungsverfahrens der
Eignungsprüfung berät.

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören jeweils die
Personen an, die die mit der Durchführung der
Sportstudiengänge an den einzelnen Universitäten
beauftragte Einrichtung leiten oder stellvertretend
leiten. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und
sein vorsitzendes Mitglied werden vom Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bestellt.
3Das vorsitzende Mitglied leitet die Geschäfte und
Verhandlungen des Prüfungsausschusses und trifft die
Entscheidungen gemäß § 12 Abs. 6.

(3) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 2Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds
den Ausschlag. 3Stimmenthaltung, geheime Abstim-
mung und Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig.

§ 14

Prüfungskommissionen für die Eignungsprüfung
in Sportstudiengängen

(1) 1Es werden für die Prüfung der Frauen und für
die Prüfung der Männer getrennte Prüfungskommis-
sionen gebildet. 2Die jeweilige Prüfungskommission
ist für die Vorbereitung und Durchführung der
Eignungsprüfung zuständig und verantwortet die
Entscheidung über Bestehen oder Nichtbestehen der
Eignungsprüfung. 3Sie trifft die Entscheidungen
gemäß § 12 Abs. 5, soweit sie diese nicht auf ihren
Prüfungsvorsitzenden oder ihre Prüfungsvorsitzende
überträgt.

(2) 1Der jeweiligen Prüfungskommission gehören
an:

1. als Prüfungsvorsitzender oder Prüfungsvorsitzende
die Person, die diejenige Einrichtung gemäß § 13
Abs. 2 Satz 1 leitet oder stellvertretend leitet, an der
die Eignungsprüfung durchgeführt wird, und

2. die für die Durchführung der Eignungsprüfung not-
wendige Zahl von Prüfern und Prüferinnen.

2Die Prüfer und Prüferinnen werden auf Vorschlag
des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses
aus dem Kreis der hauptberuflichen Lehrpersonen an
den Universitäten berufen. 3Sie müssen die Voraus-
setzungen gemäß § 2 der Verordnung über die Befug-
nis zur Abnahme von Hochschulprüfungen an Uni-
versitäten, Kunsthochschulen und der Hochschule
für Fernsehen und Film (Hochschulprüferverordnung
– HSchPrüfV) vom 22. Februar 2000 (GVBl S. 67,
BayRS 2210–1–1–6–WFK) in der jeweils geltenden
Fassung erfüllen.

§ 15

Prüfungsmodalitäten für die Eignungsprüfung
in Sportstudiengängen

(1) Die Prüfung gilt insgesamt als abgelegt und nicht
bestanden, wenn Prüfungsteilnehmende zu einem
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheinen
oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe
von der Prüfung oder von einzelnen Teilen der Prüfung
zurücktreten.

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Nichterscheinen
geltend gemachten Gründe müssen der jeweiligen
Prüfungskommission unverzüglich schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei Krankheit
oder Verletzung ist ein ärztliches Attest vorzulegen; in
Zweifelsfällen kann die Vorlage eines Zeugnisses eines
Gesundheitsamts oder gegebenenfalls der sportmedi-
zinischen Abteilung der  Universität, an der die Eig-
nungsprüfung stattfindet, verlangt werden. 3Werden
die Gründe spätestens bis zum vierten Tag nach
Prüfungsbeginn geltend gemacht und von der jewei-
ligen Prüfungskommission anerkannt, so kann die
Prüfung zum Nachtermin abgelegt bzw. fortgesetzt
werden. 4Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse
sind in diesem Fall anzurechnen. 5Wer sich ordnungs-
gemäß zur Eignungsprüfung angemeldet hat, aber aus
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an der Ablegung
der Eignungsprüfung zum Haupttermin verhindert ist,
kann auf Antrag unter Vorlage von entsprechenden
Nachweisen von der jeweiligen Prüfungskommission
zur Ablegung der gesamten Eignungsprüfung zum
Nachtermin zugelassen werden.

(3) Haben sich Prüfungsteilnehmende einer Prüfung
oder einem Prüfungsteil unterzogen, so können
nachträglich gesundheitliche Gründe, denen zufolge
die Prüfungsleistung nicht gewertet werden soll, nicht
anerkannt werden.

(4) 1Das Ergebnis der Eignungsprüfung ist den Prü-
fungsteilnehmenden von dem Vorsitzenden oder der
Vorsitzenden der jeweiligen Prüfungskommission
schriftlich mitzuteilen. 2Ist die Eignungsprüfung
insgesamt nicht bestanden oder gilt sie als nicht
bestanden, so sind die Gründe hierfür anzugeben.



Abschnitt 2

Qualifikation für ein Studium
an staatlichen Kunsthochschulen

§ 16

Qualifikation für ein Studium an
Akademien der Bildenden Künste

1Die Qualifikation für das Studium des Lehramts an
Gymnasien im Doppelfach Kunst oder für das Studium
eines Lehramts an öffentlichen Schulen in einer
Fächerverbindung mit dem Fach Kunst, der Archi-
tektur, Innenarchitektur oder eines eng verwandten
Studiengangs an einer Akademie der Bildenden
Künste wird durch die allgemeine oder einschlägige
fachgebundene Hochschulreife nachgewiesen. 2Für
andere Studiengänge ist auch eine abgeschlossene
Berufsausbildung ausreichend; die Hochschulen
können für diese Studiengänge bei außergewöhnlicher
künstlerischer Begabung, die in der Eignungsprüfung
gemäß § 19 nachgewiesen werden muss, Ausnahmen
zulassen, sofern wenigstens die Schulpflicht erfüllt ist.

§ 17

Qualifikation für ein Studium an
Hochschulen für Musik

(1) Die Qualifikation für ein Studium an einer
Hochschule für Musik wird nachgewiesen

1. beim Studium des Lehramts an Gymnasien im
Doppelfach Musik oder bei den Studiengängen für
ein Lehramt an öffentlichen Schulen in einer
Fächerverbindung mit dem Fach Musik durch die
allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hoch-
schulreife;

2. bei den Studiengängen Kirchenmusik, Regie, Schau-
spiel, Gehörbildung, Musiktheorie oder einem eng
verwandten Studiengang durch die allgemeine
Hochschulreife;

3. beim Studiengang Lichtgestaltung oder einem eng
verwandten Studiengang

a) durch einen amtlichen Befähigungsnachweis als
Beleuchtungsmeister oder einen gleichwertigen
Nachweis oder

b) durch ein Hochschulzeugnis über die Vorprüfung
im Studiengang Elektrotechnik, Informations-
technik, Maschinenbau oder in einem eng ver-
wandten Studiengang sowie eine mindestens
dreijährige einschlägige Berufstätigkeit an
einem Theater; der Vorprüfung entspricht der
Nachweis von erfolgreichen Prüfungsleistungen
auf der Grundlage von Leistungspunkten gemäß
Art. 61 Abs. 4 Satz 1 BayHSchG, die in einem der
genannten Studiengänge oder in einem eng
verwandten Studiengang nach den Festlegungen
der jeweiligen Prüfungsordnung innerhalb der
ersten drei Fachsemester erreicht werden sollen;

4. beim Studiengang Maskenbild oder einem eng

verwandten Studiengang durch die Fachhochschul-
reife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem künstlerisch-handwerklichen Ausbildungs-
beruf.

(2) Die Hochschulen können Ausnahmen zulassen

1. bei den Studiengängen Kirchenmusik, Regie,
Schauspiel oder einem eng verwandten Studien-
gang, soweit in der Eignungsprüfung gemäß § 19
eine außergewöhnliche Begabung und Eignung
sowie mindestens der mittlere Schulabschluss
nachgewiesen werden;

2. bei den Studiengängen Gehörbildung, Musiktheo-
rie oder einem eng verwandten Studiengang, soweit
ein Abschlusszeugnis einer Fachakademie für
Musik mit der Gesamtnote „sehr gut“ im Fach
Musiktheorie oder vor Studienbeginn der mittlere
Schulabschluss und in der Eignungsprüfung gemäß
§ 19 eine außergewöhnliche Begabung und Eignung
nachgewiesen werden.

§ 18

Qualifikation für ein Studium an der
Hochschule für Fernsehen und Film

1Die Qualifikation für ein Studium an der Hochschu-
le für Fernsehen und Film wird durch die allgemeine
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife
nachgewiesen. 2Die Hochschule kann bei außerge-
wöhnlicher Begabung und Eignung, die in der Eig-
nungsprüfung gemäß § 19 nachgewiesen werden muss,
Ausnahmen zulassen, sofern eine Berufsausbildung
abgeschlossen oder eine mindestens dreijährige
einschlägige Berufspraxis absolviert wurde.

§ 19

Eignungsprüfung und Altersgrenzen für
das Studium an Kunsthochschulen und für

entsprechende Studiengänge an anderen Hochschulen

(1) Für das Studium an Kunsthochschulen und für
entsprechende Studiengänge an anderen Hochschulen
ist neben der Qualifikation nach §§ 16, 17 oder 18 eine
dem gewählten Studiengang entsprechende Begabung
und Eignung durch das Bestehen einer Eig-
nungsprüfung nachzuweisen.

(2) 1Die Hochschulen legen die Einzelheiten des
Eignungsprüfungsverfahrens und die Altersgrenzen
für die Aufnahme des Studiums durch Satzung fest, in
der insbesondere zu regeln sind:

1. die Studiengänge, für die Eignungsprüfungen
durchgeführt werden, und eventuelle Befreiungs-
möglichkeiten,

2. Anmeldefristen, Form, Gegenstand und Dauer der
Prüfung,

3. Kriterien für das Bestehen der Prüfung,

4. die Prüfungsorgane und deren Zusammensetzung,

5. die Niederschrift über den Ablauf der Prüfung,
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6. die Grundsätze für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sowie die Ermittlung und Bekanntgabe
des Prüfungsgesamtergebnisses,

7. die Wiederholungsmöglichkeit,

8. die Rechtsfolgen bei Nichterscheinen zu einem
Prüfungstermin, bei Rücktritt von der Prüfung
und bei Täuschung,

9. der Nachteilsausgleich,

10. Mindestaltersgrenzen nach Erfüllung der Schul-
pflicht und Höchstaltersgrenzen.

2Art. 43 Abs. 4 BayHSchG bleibt unberührt. 3Bei
Lehramtsstudiengängen ist zu der jeweiligen Satzung
das Einvernehmen des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus einzuholen.

Abschnitt 3

Qualifikation für ein Studium
an staatlichen Fachhochschulen

§ 20

Qualifikationsmöglichkeiten

(1) 1Die Qualifikation für ein Studium an Fachhoch-
schulen, das zu einem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss führt, wird nachgewiesen durch:

1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife;

2. die Fachhochschulreife oder fachgebundene Fach-
hochschulreife;

3. den fachgebundenen Zugang zur Fachhochschule
für besonders qualifizierte Berufstätige.

2Die fachgebundene Fachhochschulreife und der fach-
gebundene Zugang zur Fachhochschule für besonders
qualifizierte Berufstätige berechtigen nur zum Stu-
dium bestimmter Studiengänge an Fachhochschulen. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Fachhochschulstudiengänge
an anderen Hochschulen.

§ 21

Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

1Die Fachhochschulreife wird nachgewiesen durch
ein im Freistaat Bayern erworbenes Zeugnis der
Fachhochschulreife

1. einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
oberschule oder Berufsoberschule;

2. einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
akademie der Ausbildungsrichtungen Augenoptik,
Brauwesen und Getränketechnik, Fremdsprachen-
berufe, Hauswirtschaft, Holzgestaltung, Landwirt-
schaft (Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernäh-
rung), Medizintechnik, Restauratorenausbildung
oder Wirtschaft;

3. einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
akademie der Ausbildungsrichtungen Gemeinde-
pastoral, Heilpädagogik oder Sozialpädagogik,
jeweils in Verbindung mit dem Nachweis über die
Prüfung in Mathematik;

4. einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
schule;

5. des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
oder einer von ihm beauftragten Stelle für Absol-
venten des Aufbaulehrgangs Verwaltung oder eines
Fachhochschulreifelehrgangs der Bundeswehrfach-
schulen;

6. des Telekollegs II.

2Satz 1 gilt entsprechend für eine Bescheinigung
gemäß § 56 Abs. 2 in Verbindung mit § 54 Abs. 3 der
Schulordnung für die Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen in Bayern (Fachober- und Berufsober-
schulordnung – FOBOSO) vom 10. März 1998 (GVBl 
S. 157, BayRS 2236–7–1–1–UK/2236–8–1–1–UK) in der
jeweils geltenden Fassung über die bestandene Ab-
schlussprüfung an einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten Fachoberschule in Verbindung mit einem
Nachweis über den Besuch der Jahrgangsstufe 12 eines
öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasiums.

§ 22

Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die Fachhochschulreife wird außerdem nachgewie-
sen durch ein im Freistaat Bayern erworbenes Zeugnis
über die bestandene Anstellungsprüfung für den geho-
benen Dienst nach einem Besuch der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bay-
ern, soweit der Zeugnisinhaber oder die Zeugnis-
inhaberin nach Art. 21 Abs. 1 BayFHVRG ausgebildet
worden ist, jedoch die Fachhochschulreife bisher nicht
nachweisen kann.

§ 23

Fachgebundene Fachhochschulreife 
– im Freistaat Bayern

außerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die fachgebundene Fachhochschulreife wird nach-
gewiesen durch ein im Freistaat Bayern erworbenes

1. Zeugnis der Fachhochschulreife einer öffentlichen
oder staatlich anerkannten Fachakademie der Aus-
bildungsrichtungen Gemeindepastoral, Heilpäda-
gogik oder Sozialpädagogik, jedoch jeweils nur für
die Fachhochschulstudiengänge Religionspädago-
gik und kirchliche Bildungsarbeit, Soziale Arbeit,
Bildung und Erziehung im Kindesalter und eng ver-
wandte Studiengänge;

2. Zeugnis der Fachhochschulreife einer öffentlichen
oder staatlich anerkannten Fachschule für Heiler-
ziehungspflege, jedoch nur für die Fachhochschul-
studiengänge Religionspädagogik und kirchliche
Bildungsarbeit, Pflegemanagement, Soziale Arbeit
und eng verwandte Studiengänge;



3. Abschlusszeugnis einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten Fachakademie der Ausbildungsrich-
tung Brauwesen und Getränketechnik in Verbin-
dung mit einer Urkunde der Regierung über den
Erwerb der Fachhochschulreife, jedoch nur für den
Studiengang Brauwesen (Abschluss als Diplom-
Braumeister oder gleichwertiger Abschluss) und
eng verwandte Studiengänge;

4. Zeugnis der fachgebundenen Fachhochschulreife
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
akademie oder Fachschule, jedoch jeweils nur für
einschlägige Fachhochschulstudiengänge; diese legt
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus
im Benehmen mit dem Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst fest. 

§ 24

Fachgebundene Fachhochschulreife 
– im Freistaat Bayern

innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die fachgebundene Fachhochschulreife wird außer-
dem nachgewiesen durch ein im Freistaat Bayern er-
worbenes

1. Zeugnis der Hochschule für Politik München über
die bestandene Abschlussprüfung gemäß §§ 5 ff der
Prüfungsordnung der Hochschule für Politik vom
18. September 1981 (KMBl II S. 661) in der jeweils
geltenden Fassung, jedoch nur für die Fachhoch-
schulstudiengänge Soziale Arbeit und eng ver-
wandte Studiengänge;

2. Zeugnis der fachgebundenen Fachhochschulreife
der Fachhochschule Amberg-Weiden oder der
Fachhochschule für angewandtes Management in
Erding, jedoch jeweils nur für einschlägige Fach-
hochschulstudiengänge; diese legt das Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit
dem Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst fest. 

§ 25

Fachhochschulreife – im Inland außerhalb des 
Hochschulbereichs erworben

(1) Die Fachhochschulreife wird, vorbehaltlich des
Abs. 3, nachgewiesen durch ein außerhalb des Frei-
staates Bayern im Inland erworbenes

1. Zeugnis der Fachhochschulreife einer öffentlichen
oder staatlich anerkannten Fachoberschule;

2. Zeugnis der Fachhochschulreife der zuständigen
Schulaufsichtsbehörde für Absolventen des Auf-
baulehrgangs Verwaltung oder eines Fachhoch-
schulreifelehrgangs der Bundeswehrfachschulen;

3. Zeugnis über die Schulfremdenprüfung zum Erwerb
der Fachhochschulreife im Land Baden-Württem-
berg;

4. Zeugnis der Fachhochschulreife einer öffentlichen
oder staatlich anerkannten Kollegschule.

(2) Als Nachweise der Fachhochschulreife gelten,
vorbehaltlich des Abs. 3, auch Zeugnisse der Fach-

hochschulreife, die über besondere Bildungswege oder
berufliche Bildungsgänge außerhalb des Freistaates
Bayern im Inland erworben worden sind.

(3) § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 26

Fachhochschulreife – im Inland 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

Die Fachhochschulreife wird außerdem nachgewie-
sen durch ein außerhalb des Freistaates Bayern im
Inland erworbenes Zeugnis über die bestandene An-
stellungsprüfung für den gehobenen nichttechnischen
Dienst an einer Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, soweit der Zeugnisinhaber oder die Zeug-
nisinhaberin die Fachhochschulreife bisher nicht
nachweisen kann.

§ 27

Fachgebundene Fachhochschulreife – im Inland 
innerhalb des Hochschulbereichs erworben

1Die fachgebundene Fachhochschulreife wird
nachgewiesen durch ein außerhalb des Freistaates
Bayern im Inland erworbenes Zeugnis über die bestan-
dene Vorprüfung in einem Fachhochschulstudiengang
für ein Studium im gleichen oder in einem eng ver-
wandten Fachhochschulstudiengang, soweit der
Zeugnisinhaber oder die Zeugnisinhaberin bisher
nicht mindestens die fachgebundene Fachhochschul-
reife nachweisen kann. 2Satz 1 gilt entsprechend für
ein außerhalb des Freistaates Bayern im Inland
erworbenes Zeugnis über eine bestandene Vorprüfung
einer Gesamthochschule ohne den Nachweis der
erfolgreichen Absolvierung der Brückenkurse. 3Den in
den Sätzen 1 und 2 genannten Zeugnissen über die
bestandene Vorprüfung entspricht der Nachweis von
erfolgreichen Prüfungsleistungen auf der Grundlage
von Leistungspunkten gemäß Art. 61 Abs. 4 Satz 1
BayHSchG, die in einem grundständigen Studiengang
nach den Festlegungen der jeweiligen Prüfungsord-
nung innerhalb der ersten drei Fachsemester erreicht
werden sollen.

§ 28

Nachweise der Fachhochschulreife oder 
fachgebundenen Fachhochschulreife 

– im Ausland erworben

(1) 1Bildungsnachweise, die im Ausland erworben
wurden, gelten als Nachweis der Fachhochschulreife
oder fachgebundenen Fachhochschulreife im Freistaat
Bayern nur, wenn sie von der hierfür zuständigen
Stelle anerkannt worden sind. 2§ 11 Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

(2) 1Zuständige Stelle im Sinn von Abs. 1 ist die
Zeugnisanerkennungsstelle. 2Bei Bildungsnachwei-
sen von Studierenden einer ausländischen Hoch-
schule, die an einem zwischen beiden Hochschulen
vereinbarten gegenseitigen Studierendenaustausch
teilnehmen, entscheidet, abweichend von Satz 1, die
Hochschule im Rahmen des Zulassungs- und/oder
Immatrikulationsverfahrens über die Anerkennung,
im Zweifelsfall jedoch nur im Einvernehmen mit der
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Zeugnisanerkennungsstelle. 3§ 11 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

(3) Die Anerkennung setzt voraus, dass die im Aus-
land erworbenen Bildungsnachweise ein Hochschul-
studium im angestrebten Studiengang auch im Her-
kunftsland der Bildungsnachweise ermöglichen und
Vorkenntnisse erwarten lassen, die eine Aufnahme des
Studiums an einer Fachhochschule des Freistaates
Bayern sinnvoll erscheinen lassen.

(4) 1Entsprechen die Bildungsnachweise nicht voll
den Anforderungen, so wird die Anerkennung von der
Ablegung einer zusätzlichen Prüfung abhängig ge-
macht, sofern der Bewerber oder die Bewerberin nicht
bereits erfolgreich an einer zusätzlichen Prüfung
gemäß § 11 Abs. 4 teilgenommen hat. 2Diese wird vom
Studienkolleg bei den Fachhochschulen des Frei-
staates Bayern als Feststellungsprüfung gemäß der
Ordnung für das Studienkolleg bei den Fachhoch-
schulen des Freistaates Bayern in Coburg (Studien-
kollegordnung FH) vom 22. April 1994 (GVBl S. 445,
BayRS 2235–3–2–1–UK) in der jeweils geltenden Fas-
sung durchgeführt. 3Abweichend von Satz 2 werden
die zusätzlichen Prüfungen für Berechtigte nach dem
Bundesvertriebenengesetz aus den Gebieten der ehe-
maligen Sowjetunion als Abschlussprüfung eines Son-
derlehrgangs gemäß § 6 Abs. 3 ALPO durchgeführt.

(5) Zusätzliche Prüfungen im Sinn von Abs. 4 Sätze 2
und 3, die in anderen Ländern in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgreich abgelegt worden sind, gelten
als anerkannt, soweit nicht ein erheblicher Verstoß
gegen eine einschlägige Vereinbarung der Kultus-
ministerkonferenz vorliegt.

§ 29

Eignungsprüfung für Fachhochschulstudiengänge

(1) 1Für das Studium der Fachhochschulstudien-
gänge Gestaltung, Architektur und Innenarchitektur
oder eines eng verwandten Studiengangs ist neben der
Qualifikation nach § 20 Abs. 1 eine dem Fach-
hochschulstudiengang entsprechende künstlerische
Begabung und Eignung durch das Bestehen einer
Eignungsprüfung nachzuweisen. 2§ 19 Abs. 2 gilt mit
Ausnahme von Satz 1 Nr. 10 entsprechend. 

(2) 1Von der Eignungsprüfung für den Fachhoch-
schulstudiengang Innenarchitektur oder einen eng
verwandten Studiengang ist befreit, wer eine öffent-
liche oder staatlich anerkannte Berufsfachschule für
Innenarchitektur mit der staatlichen Abschlussprü-
fung erfolgreich abgeschlossen hat. 2Von der Eig-
nungsprüfung für den Fachhochschulstudiengang Ge-
staltung oder einen eng verwandten Studiengang kann
auf Antrag ganz oder teilweise befreit werden, wer eine
Abschlussprüfung einer Fachoberschule der Ausbil-
dungsrichtung Gestaltung erfolgreich abgelegt und
dabei in den fachbezogenen Fächern mindestens gute
Leistungen erbracht hat.

§ 30

Fachgebundener Zugang zur Fachhochschule für
besonders qualifizierte Berufstätige

(1) 1Der fachgebundene Zugang zur Fachhoch-

schule gemäß Art. 45 BayHSchG wird nachgewiesen
durch ein nach dem 31. Dezember 1994 im Freistaat
Bayern erworbenes

1. Zeugnis über die bestandene, nach den Bestimmun-
gen des Berufsbildungsgesetzes oder der Hand-
werksordnung abgelegte Meisterprüfung,

2. Zeugnis über die bestandene, vom Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus der Meisterprüfung
gleichgestellte, nach den Bestimmungen des Berufs-
bildungsgesetzes oder der Handwerksordnung
abgelegte berufliche Fortbildungsprüfung,

3. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
schule oder Fachakademie,

jedoch jeweils nur für einschlägige Fachhochschul-
studiengänge; diese legt das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus im Benehmen mit dem
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst fest. 2Der fachgebundene Zugang nach Satz 1
setzt ferner voraus, dass ein erheblich über dem
Durchschnitt liegendes Ergebnis nachgewiesen wird
und ein Beratungsgespräch an der Fachhochschule
absolviert wurde, an der das Studium aufgenommen
werden soll. 3Ein erheblich über dem Durchschnitt
liegendes Ergebnis liegt vor, wenn

1. eine im ersten Fünftel des jeweiligen Prüfungs-
termins oder Abschlussjahrgangs liegende Prü-
fungsgesamtnote oder Durchschnittsnote in der be-
ruflichen Fortbildungsprüfung erreicht wurde oder

2. bei weniger als fünf Teilnehmenden im jeweiligen
Prüfungstermin oder Abschlussjahrgang eine Prü-
fungsgesamtnote oder Durchschnittsnote in der
beruflichen Fortbildungsprüfung mit mindestens
„gut“ (2,50) erreicht wurde.

4Der Nachweis ist durch einen entsprechenden
Vermerk im Zeugnis oder eine Bescheinigung der für
die jeweilige Prüfung zuständigen Stelle zu führen.

(2) Für außerhalb des Freistaates Bayern im Inland
erworbene Bildungsnachweise

1. im Sinn von Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 3 gilt Abs. 1
entsprechend,

2. im Sinn von Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt Abs. 1 ent-
sprechend, wenn die Prüfung gemäß den Bestim-
mungen der vom zuständigen Bundesministerium
nach § 53 des Berufsbildungsgesetzes oder § 42 der
Handwerksordnung erlassenen Fortbildungsord-
nung abgelegt wurde; im Übrigen gelten sie als
Nachweis des fachgebundenen Zugangs zur Fach-
hochschule im Freistaat Bayern nur, wenn sie im
Rahmen des Zulassungs- und/oder Immatrikula-
tionsverfahrens von der Fachhochschule als gleich-
wertig im Sinn von Abs. 1 anerkannt worden sind; in
Zweifelsfällen ist die im Freistaat Bayern örtlich
zuständige Stelle nach § 71 des Berufsbildungs-
gesetzes zu beteiligen.

(3) Bildungsnachweise, die im Ausland erworben
wurden, gelten als Nachweis des fachgebundenen
Zugangs zur Fachhochschule im Freistaat Bayern nur,
wenn sie im Rahmen des Zulassungs- und/oder
Immatrikulationsverfahrens von der Fachhochschule
als gleichwertig im Sinn von Abs. 1 anerkannt worden



sind; in Zweifelsfällen ist die im Freistaat Bayern
örtlich zuständige Stelle nach § 71 des Berufsbildungs-
gesetzes zu beteiligen.

§ 31

Qualifikation für ein Studium
in gemeinsamen Studiengängen
der Fachhochschule Neu-Ulm

und der Hochschule Ulm

Wird die Qualifikation für ein Studium an der
Hochschule Ulm nach den hierfür geltenden Bestim-
mungen des Landes Baden-Württemberg nachge-
wiesen, gilt dies auch als Nachweis der Qualifikation
für ein Studium der Studiengänge an der Fachhoch-
schule Neu-Ulm, die gemeinsam mit der Hochschule
Ulm angeboten werden.

Abschnitt 4

Nachweis der Eignung für Studiengänge
mit besonderen qualitativen Anforderungen

§ 32

Eignungsfeststellungsverfahren

(1) Die Hochschulen können nach Maßgabe des 
Art. 44 Abs. 4 BayHSchG im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst für einzelne Studiengänge den Nachweis der
Eignung in einem Eignungsfeststellungsverfahren
verlangen, wenn das betreffende Studium besondere
qualitative Anforderungen stellt; bei Lehramtsstu-
diengängen ist auch das Einvernehmen mit dem
Staatsministerium für Unterricht und Kultus herzu-
stellen.

(2) 1Die Hochschulen legen durch Satzung die
Einzelheiten des Eignungsfeststellungsverfahrens fest,
in der insbesondere zu regeln ist:

1. die Form der Anträge für die Bewerbung und die
dabei einzuhaltenden Fristen,

2. die Festlegung der Kriterien und deren jeweiliger
prozentualer Anteil am Ergebnis (Art. 44 Abs. 4
Sätze 3 und 4 BayHSchG),

3. die Zusammensetzung der Auswahlkommission,

4. im Fall eines Auswahlgesprächs der Gegenstand,
die Dauer sowie die Beurteilungskriterien,

5. im Fall eines Tests (Leistungserhebung in schrift-
licher Form) der Gegenstand, die Dauer, die Grund-
sätze der Bewertung sowie die Ermittlung des Test-
ergebnisses,

6. die Niederschrift über den Ablauf des Feststel-
lungsverfahrens,

7. die Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses,

8. die Wiederholungsmöglichkeit.

2Im Fall einer Leistungserhebung in schriftlicher Form
ist ein anonymisiertes Testverfahren sicherzustellen.

(3) Art. 43 Abs. 5 und 6 BayHSchG bleiben unbe-
rührt.

Abschnitt 5

Qualifikation
zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen

§ 33

Gaststudierende

(1) Gaststudierende (Art. 42 Abs. 2 Satz 3
BayHSchG) bedürfen grundsätzlich derselben Quali-
fikation wie die Studierenden.

(2) 1Die Hochschule kann – bei Nachweis mindes-
tens des mittleren Schulabschlusses oder Glaubhaft-
machung eines besonderen Interesses – Ausnahmen
von der nach Abs. 1 erforderlichen Qualifikation
zulassen, wenn sie auf Grund der Vorbildung, der
Berufserfahrung oder der sonstigen persönlichen
Umstände des Bewerbers oder der Bewerberin zu der
Auffassung gelangt, dass den einzelnen Unterrichts-
veranstaltungen, für die die Immatrikulation erfolgen
soll, gefolgt werden kann. 2Satz 1 gilt nicht für Unter-
richtsveranstaltungen, in denen Prüfungsleistungen
oder Zulassungsvoraussetzungen für Prüfungen er-
worben werden. 3Art. 42 Abs. 3 BayHSchG bleibt
unberührt.

Abschnitt 6

Qualifikation für ein Studium an 
staatlich anerkannten Hochschulen

§ 34

Qualifikationsvoraussetzungen

(1) Die Abschnitte 1 bis 5 und 7 gelten mit Ausnahme
der §§ 12 bis 15 für staatlich anerkannte Hochschulen
entsprechend.

(2) 1In die zentrale Eignungsprüfung für Sportstu-
diengänge (§§ 12 bis 15) kann eine staatlich anerkannte
Hochschule, die einen Sportstudiengang anbietet, auf
Antrag, über den das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst entscheidet, einbezogen
werden. 2Stellt die Hochschule keinen Antrag, regelt
sie die Einzelheiten der Eignungsprüfung durch
Satzung; § 19 Abs. 2 gilt mit Ausnahme von Satz 1 Nrn. 9
und 10 entsprechend. 3Die Zulassung zur Eignungs-
prüfung kann nur bei Erfüllung der allgemeinen
Qualifikationsvoraussetzungen und Vorlage eines
ärztlichen Attests über die volle Sporttauglichkeit
erfolgen.

Abschnitt 7

Zuständigkeits-, Übergangs- und
Schlussbestimmungen

§ 35

Zuständigkeiten

Über das Vorliegen der jeweiligen Qualifikations-
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voraussetzungen entscheidet die aufnehmende Hoch-
schule im Rahmen des Zulassungs- und/oder Immatri-
kulationsverfahrens, soweit in dieser Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.

§ 36

Fortgeltung von Altberechtigungen

Bildungsnachweise, die den Zugang zu den Hoch-
schulen im Freistaat Bayern nach den Übergangsbe-
stimmungen der §§ 64 bis 74 der Qualifikationsverord-
nung in ihrer bis zum 31. Dezember 2007 geltenden
Fassung eröffnet haben, gelten als Nachweis der Hoch-
schulzugangsberechtigung im bisherigen Umfang fort.

§ 37

Immatrikulation an Hochschulen
ohne Hochschulreife oder Fachhochschulreife

Eine Immatrikulation als Studierender oder Stu-
dierende ist ohne Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife möglich

1. an Universitäten im Studiengang Vorbereitungsstu-
dium für ausländische Studienbewerber und Stu-
dienbewerberinnen für Studierende am Studien-
kolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern;

2. an Fachhochschulen im Studiengang Vorberei-
tungsstudium für ausländische Studienbewerber
und Studienbewerberinnen für Studierende am
Studienkolleg bei den Fachhochschulen des Frei-
staates Bayern;

3. im Propädeutikum für technische Fachhochschul-
studiengänge an der Fachhochschule Amberg-Wei-
den und für nichttechnische Fachhochschulstudien-
gänge an der Fachhochschule für angewandtes 
Management in Erding, jeweils gemäß § 34 der Prü-
fungsordnung für die Ergänzungsprüfung zum Er-
werb der Fachhochschulreife (ErgPOFHR) vom 
25. Mai 2001 (GVBl S. 278, ber. S. 456, BayRS 
2236–6–1–5–UK) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 38

Anerkennung von Qualifikationen im Einzelfall

1Abschlüsse an Unterrichtseinrichtungen, Eig-

nungsprüfungen oder sonstige Prüfungen, die den in
dieser Verordnung genannten Qualifikationen gleich-
wertig sind, können

1. soweit es sich um solche außerhalb des Hochschul-
bereichs handelt, vom Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus oder einer von diesem beauf-
tragten Stelle,

2. soweit es sich um solche innerhalb des Hochschul-
bereichs handelt, vom Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst oder einer von
diesem beauftragten Stelle

im Einzelfall anerkannt werden. 2§ 6 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 39

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in
Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 tritt die Verord-
nung über die Qualifikation für ein Studium an den Hoch-
schulen des Freistaates Bayern und den staatlich aner-
kannten nichtstaatlichen Hochschulen (Qualifikations-
verordnung – QualV) vom 28. November 2002 (GVBl 
S. 864, ber. 2003 S. 9, BayRS 2210–1–1–3–UK/WFK),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. August 2006
(GVBl S. 706), außer Kraft.

München, den 2. November 2007

Bayerisches Staatsministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Thomas  G o p p e l ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister
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Auf Grund von § 13 Abs. 4 und § 22 Abs. 1 des Bör-
sengesetzes (BörsG) vom 16. Juli 2007 (BGBl I S. 1330,
1351) in Verbindung mit § 5 Nr. 1 der Verordnung über
die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen (Delegationsverordnung – DelV) vom 15. Juni 2004
(GVBl S. 239, BayRS 103–2–S), zuletzt geändert durch
§ 1 der Verordnung vom 4. September 2007 (GVBl S.
635), erlässt das Bayerische Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
folgende Verordnung:

§ 1

Die Börsenverordnung vom 3. Mai 2001 (GVBl S. 245,
BayRS 411–3–W), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 12. Juni 2007 (GVBl S. 392), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Im ersten Halbsatz wird „§ 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1
und 2“ durch „§ 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1   und 2“ er-
setzt.

b) In Nr. 3 werden die Worte „9 Vertreter“ durch die
Worte „8 Vertreter“ ersetzt.

c) In Nr. 6 werden die Worte „5 Vertreter“ durch die
Worte „6 Vertreter“ ersetzt.

2. In § 5 Abs. 4 Satz 2 wird „§ 1 Abs. 2“ durch „§ 1 Abs. 1“
ersetzt.

3. In § 16 wird „§ 20“ durch „§ 22“ ersetzt.

4. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 wird „§ 2 Abs. 1 Satz 1" durch 
„§ 3 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 wird „§ 16" durch „§ 19“ ersetzt.

5. In § 19 Abs. 2 Satz 1 wird „§ 20 Abs. 2" durch „§ 22
Abs. 2“ ersetzt.

6. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird „§ 20 Abs. 4" durch „§ 22
Abs. 4“ ersetzt.

b) In Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 wird „§ 20 Abs. 2"
durch „§ 22 Abs. 2“ ersetzt.

7. Der Dritte Abschnitt (§§ 30 bis 33) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 16. November 2007 in
Kraft.

München, den 2. November 2007

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Emilia  M ü l l e r ,  Staatsministerin

411–3–W

Verordnung
zur Änderung der
Börsenverordnung

Vom 2. November 2007
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2330–3–I

Berichtigung

Das Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung
von Sozialwohnungen in Bayern (Bayerisches Woh-
nungsbindungsgesetz – BayWoBindG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. Juli 2007 (GVBl S. 562)
wird wie folgt berichtigt:

In Art. 35 Satz 1 wird „Art. 5 Abs. 2“ durch „Art. 4
Abs. 2“ ersetzt.

München, den 18. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Günter   S c h u s t e r ,  Ministerialdirektor
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